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1 Solidarität als „Modebegriff “ der Coronapandemie?

Der Solidaritätsbegriff  ist in der Coronakrise allgegenwärƟ g: In poliƟ schen Ap-
pellen wie wissenschaŌ lichen PublikaƟ onen scheint seine Bedeutung als mo-
ralische und gesellschaŌ liche ErrungenschaŌ  unumstriƩ en. In der Medienbe-
richterstaƩ ung hat er sich anlässlich von Gesten spontaner Solidarität innerhalb 
der Allgemeinbevölkerung wie kreaƟ ven Formen der NachbarschaŌ shilfe1 oder 
abendlichem „Klatschen“ für medizinisches Personal2 rasch zum Modebegriff  
etabliert. Allerdings reichen wesentliche Aspekte des Solidaritätsprinzips weit 
über solche sicher wünschenswerten, zugleich aber lokal und zeitlich begrenz-
ten Bekundungen hinaus. Der Fokus auf GemeinschaŌ ssinn und Zusammenhalt 
scheint für eine wirksame Pandemiebekämpfung unverzichtbar,3 darüber hin-
aus ist das Solidaritätsprinzip aber auch auf insƟ tuƟ oneller Ebene von vitaler 
Bedeutung: Dies zeigt der rasche Auĩ au regional kooperierender Gesundheits-
versorgungsstrukturen4 oder die Übernahme von IntensivpaƟ ent:innen aus 
Nachbarländern.5 So ließen sich durch regional bzw. zwischenstaatlich prakƟ -
zierte Solidarität lokal anfallende AllokaƟ onsentscheidungen vermeiden. Damit 
ist das Solidaritätsprinzip womöglich auch für drängende bioethische Frage-
stellungen wie den Umgang mit begrenzten Ressourcen unverzichtbar. Gleich-
wohl fi ndet im Zuge der globalen Ausdehnung der Pandemie der Begriff  der 
Solidarität keineswegs nur in posiƟ ver Hinsicht Erwähnung. Vielmehr wird im 
Rahmen der Krise gleichermaßen ein Mangel an Solidarität angemahnt, inso-
fern als zunehmend strukturelle UngerechƟ gkeit beim Zugang zur Gesundheits-
versorgung sowohl auf naƟ onaler wie internaƟ onaler Ebene verdeutlicht und 
verstärkt wird.
 In der vorliegenden Arbeit werden nach einem allgemeinen Überblick zur ide-
engeschichtlichen Entwicklung des Begriff es zunächst seine normaƟ ven Dimen-
sionen aufgezeigt. Dabei lassen sich die häufi g vorgenommene AssoziaƟ onen zu 
Fragen der sozialen GerechƟ gkeit einerseits und dem Moment der KooperaƟ on 
andererseits anhand des Diff erenzprinzips von John Rawls veranschaulichen. 

(Bio-)ethische Fragestellungen der Coronapandemie aus dem 
Blickwinkel des Solidaritätsprinzips*

von Hannah Marie Juliane Mrozynski, M.mel. 

CÊÙÊÄ�

*Der Text basiert auf einer Masterarbeit, die 2021 an der MarƟ n-Luther-Universität Halle-WiƩ en-
berg eingereicht wurde. Inhaltlich wurde er seitdem nicht aktualisiert.
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Anschließend werden Bezüge des Solidaritätsprinzips zu kommunitarisƟ schen 
sowie uƟ litarisƟ schen Ethiken besprochen und darauf auĩ auend seine Grenzen 
und Konfl ikte mit anderen Prinzipien diskuƟ ert. Im nächsten Teil der Arbeit wird 
die Bedeutung des Solidaritätsprinzips für die biomedizinische Ethik anhand des 
Konzepts von Barbara Prainsack und Alena Buyx dargestellt. Dieses versteht sich 
als ein in erster Linie deskripƟ ver Ansatz mit dem Anliegen, den analyƟ schen 
Wert des Solidaritätsprinzips zu schärfen.6 Für den Schwerpunkt dieser Arbeit 
eignet sich das Konzept auch insofern besonders, als es von Prainsack und Buyx 
bereits in der Erstaufl age 2016 in Bezug auf Pandemien diskuƟ ert wurde.7 An-
schließend werden (bio-)ethische sowie allgemeine gesellschaŌ spoliƟ sche Phä-
nomene der aktuellen Pandemie von 2020/21 zunächst unter Bezugnahme auf 
das Konzept von Prainsack und Buyx untersucht und danach ein Überblick zur 
Verwendung des Solidaritätsbegriff s in weiteren wissenschaŌ lichen PublikaƟ -
onen zum Thema gegeben. Hier fällt neben einem in erster Linie strategischen 
Verständnis von Solidarität eine kriƟ sche PerspekƟ ve auf, die Solidarität auf den 
Kampf gegen (globale) UngerechƟ gkeit bezieht. Darauf auĩ auend wird schließ-
lich aufgezeigt, welche Solidaritätsdefi zite im Zuge der Coronapandemie zu Tage 
treten.  

2 Solidarität: Ideengeschichtlicher Überblick

Nicht nur im Rahmen der Coronapandemie scheint der Rückgriff  auf den Solida-
ritätsbegriff  mit einem moralischen ImperaƟ v verbunden zu sein. Auch im all-
gemeineren Kontext ist der Begriff  trotz der Vielfalt seiner Verwendungsweisen 
grundsätzlich mit posiƟ ven AssoziaƟ onen besetzt.8 Er hebt wesentliche Grund-
moƟ ve sozial wünschenswerten Verhaltens wie Hilfe in der Not, Zusammenhalt 
und WechselseiƟ gkeit9 hervor und genießt (bzw. beansprucht) dadurch per se 
eine gewisse moralische Vorrangstellung. Diese kommt, so Kurt Bayertz, durch 
eine unterstellte „LegiƟ mität der jeweiligen GemeinschaŌ  und ihrer Ziele“ zu-
stande; „die Hilfe wird in dem Bewußtsein erbracht, daß durch sie wichƟ ge und 
berechƟ gte Interessen der Gruppenmitglieder gewahrt oder durchgesetzt wer-
den.“10 Verbunden sind damit ferner Fragen der sozialen GerechƟ gkeit im Sin-
ne einer KompensaƟ on von Ungleichheiten durch (materiell) Bessergestellte. 
Als frühe derarƟ ge PrakƟ ken werden beispielsweise Verhaltenscodizes im al-
ten Ägypten beschrieben: Demnach wurde von Bootsbesitzern erwartet, ihren 
Mitmenschen ohne eigenes Boot bei Bedarf eine Fahrgelegenheit zum anderen 
Flussufer zu gewähren.11 Die etymologische HerkunŌ  des Solidaritätsbegriff s 
wird indes auf das Römische Recht zurückgeführt: Eine „obligaƟ o in solidum“ 
bezeichnete hier die gesamtschuldnerische HaŌ ung aller an einem Vertrag be-
teiligten Parteien, üblicherweise bezogen auf gegenseiƟ ge BürgschaŌ spfl ichten 
innerhalb der familiären GemeinschaŌ .12 In den folgenden Epochen entwickelte 



8

sich das Solidaritätsprinzip jedoch weniger im Rahmen des vertragsrechtlichen 
Ursprungs des Wortes weiter. So werden als frühe Formen von Solidargemein-
schaŌ en die christlichen Mönchs- bzw. Schwesternorden angesehen.13 Auch für 
die Entwicklung des Solidaritätsprinzips zu einem normaƟ ven Konzept war die 
christliche Glaubens- und Soziallehre wesentlich: Der Glaube an die Gleichheit 
aller Menschen vor GoƩ  begründet im Gebot der Nächstenliebe sowohl die 
WohltäƟ gkeit gegenüber BedürŌ igen (Caritas) als auch den gegenseiƟ gen – so-
lidarischen – Beistand unter Gleichen.14 Jene Vorstellung von Gleichheit leitet 
sich aus der christlichen Auff assung ab, dass „alle Menschen Kinder GoƩ es und 
in diesem Sinne Brüder sind“. Die Verbindlichkeit dieser Idee der „GoƩ eskind-
schaŌ “ beeinfl usste nicht nur die historische Entwicklung des Solidaritätsprin-
zips, sondern stellt auch eine wesentliche „Grundlage des ethischen Universa-
lismus“ dar.15 Eine poliƟ sche Bedeutung bekam der Solidaritätsbegriff  als ein 
mit Brüderlichkeit assoziiertes Prinzip wiederum im Rahmen der französischen 
RevoluƟ on: Ausgedrückt durch den Begriff  der fraternité prägte es die Vorstel-
lung von den als SchicksalsgemeinschaŌ  verbundenen RevoluƟ onär:innen und 
ihre Verfolgung gemeinsamer Ziele.16 Anders als die beiden anderen LeitmoƟ ve 
der französischen RevoluƟ on – liberté und égalité – erhielt die Idee der Brü-
derlichkeit als Vorläuferbegriff  des Solidaritätsprinzips jedoch weitaus weniger 
Aufmerksamkeit seitens der moralphilosophischen Theoriebildung. Als Grund 
hierfür wird unter anderem der mit ihm assoziierte Verweis auf emoƟ onale Ver-
bundenheit als einem theoreƟ sch schwer greiĩ aren Phänomen betrachtet.17 

Kurt Bayertz stellt darüber hinaus ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zur 
neuzeitlichen Philosophie fest: Während letztere sich gerade durch ihre Fokus-
sierung auf universelle moralische Normen auszeichnet, ist der Solidaritätsbe-
griff  (trotz der AssoziaƟ on zur Gleichheit aller Menschen) in erster Linie parƟ -
kularisƟ sch geprägt.18 Die GemeinschaŌ  als zentraler Bezugspunkt solidarischer 
Verpfl ichtungen droht zudem mit der Vorstellung vom autonomen Individuum 
als zentralem Ideal der modernen Moralphilosophie in Konfl ikt zu geraten.19

 Obschon das durch die französische RevoluƟ on geprägte Verständnis von So-
lidarität als „Verbrüderung“ maßgeblich für die weitere Entwicklung des Begriff s 
blieb, erlangte er selbst wohl erst einige Jahrzehnte später eine eigene Bedeu-
tung im poliƟ schen Diskurs und setzte sich im Rahmen der RevoluƟ on von 1848 
auch in Deutschland durch.20 Im Zuge dessen wurde der Gedanke von der Arbei-
ter- und GewerkschaŌ sbewegung aufgegriff en: Auch hier galt es, geteilte Inte-
ressen gegenüber den kapitalisƟ schen Unterdrückungsstrukturen als KollekƟ v 
zu vertreten. Damit war die Bedeutung des Begriff s in „seiner historisch wir-
kungsvollsten Verwendung“ erreicht, und zwar in dem „klaren und spezifi schen 
Sinn, der sich auf die engagierte und meist gegenseiƟ ge Unterstützung eines 
Kampfes gegen Unrecht bezog.“21 Bezüge zu Fragen der GerechƟ gkeit ebenso 
wie die durch AssoziaƟ on zur „fraternité“ betonte Gleichheit aller Menschen22 
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sind trotz der vielfälƟ gen Begriff sverwendung und Schwerpunktsetzung auch 
heute noch in den überwiegenden normaƟ ven SolidaritätskonzepƟ onen zu fi n-
den.23

 Wesentliche Inhalte der ideengeschichtlichen Entwicklung des Solidaritäts-
prinzips sind jedoch ferner einem in erster Linie deskripƟ ven Begriff sverständnis 
zuzuordnen. Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang besonders die 
Studie Über soziale Arbeitsteilung des französischen Soziologen Émile Durk-
heim. Mit dieser SchriŌ  prägte er die Begriff e der mechanischen gegenüber der 
organischen Solidarität. Damit beschreibt Durkheim die TransformaƟ on des 
Zusammenhalts tradiƟ oneller, ruraler GemeinschaŌ en durch sich ähnelnde Le-
benswelten in stärker individualisierte Formen des Zusammenlebens mit kom-
plexeren sozialen und moralischen Strukturen im Zuge der Industrialisierung. 
Erstere sind nach Durkheim durch mechanische Solidarität gekennzeichnet, 
worunter er soziale Verbundenheit im Sinne von repressiven KollekƟ vnormen 
versteht.24 Dagegen setze mit der soziokulturellen und ökonomischen Ausdiff e-
renzierung moderner GesellschaŌ en ein Wandel hin zur organischen Solidarität 
ein: Trotz zunehmender Autonomie der Individuen besteht eine wechselseiƟ -
ge Angewiesenheit fort, welche Durkheim sich durch im Zuge der industriel-
len Arbeitsteilung notwendige KooperaƟ onsprozesse und damit einhergehen-
de reziproke Verpfl ichtungen und Abhängigkeiten erklärt.25 Arbeitsteilung und 
organische Solidarität können jedoch dann pathologische Züge annehmen und 
zu gesellschaŌ lichen Krisen führen, wenn sie keine fairen Arbeitsbedingungen 
zulassen.26 Indem Durkheim Solidarität als Konsens auf gesellschaŌ liche Wer-
te und Normen defi nierte, stellte er selbst durchaus normaƟ ve Bezüge seiner 
Theorie her. Letztlich bezeichnen Solidarität und Moral als Begriff e bei ihm aber 
deskripƟ ve Kategorien. Dies führt insofern zu KriƟ k, als dann „Unterstützungs-
pfl ichten ebenso wie KleidungsvorschriŌ en, Loyalitätsgebote ebenso wie die 
Schulpfl icht, als moralische Normen aufzufassen und dem Solidaritätsbegriff  
[sic!] zu subsummieren sind“, wodurch dieser „konturenlos wird und an analy-
Ɵ schem PotenƟ al einbüßt.“27 Entsprechend off en bleibt der InterpretaƟ onsrah-
men von Durkheims Theorie und gehen die in der Literatur vertretenen PosiƟ -
onen zur normaƟ ven Verbindlichkeit der organischen Solidarität auseinander.28 

Dennoch verdankt die Soziologie Durkheim ein deskripƟ v-analyƟ sches Begriff s-
verständnis, das sich zu enger gefassten Konzepten weiterentwickelt hat und 
gleichzeiƟ g Moral als wesentlichen Bezugspunkt beibehält.29

 Die Idee der Brüderlichkeit in Gestalt des Solidaritätsprinzips wurde Ende des 
19. Jahrhunderts von der republikanischen Reformbewegung des sog. französi-
schen Solidarismus (frz.: solidarisme) weitergetragen und im Sinne einer Theo-
rie der sozialen GerechƟ gkeit zur Begründung des Sozialstaats herangezogen.30 

Gemeint war damit allerdings nicht die „materiale Gleichheit“ im sozialisƟ schen 
Sinne.31 So ist auch im entsprechenden zeitgenössischen Diskurs ein regelechter 
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„RezepƟ onsausfall“ zu verzeichnen.32 Aufgegriff en wurde der Solidarismus hier-
zulande dagegen von der katholischen Soziallehre.33 Im Zentrum steht dabei der 
Anspruch, ein dem Liberalismus wie auch dem Sozialismus überlegenes „drit-
tes System“ jenseits von Individualismus und KollekƟ vismus entgegenhalten zu 
können.34

 Die geringe Resonanz, die der Solidarismus in der weiteren sozialphilosophi-
schen Theoriebildung gefunden hat, legt die Vermutung nahe, dass sich eine 
der Komplexität moderner GesellschaŌ en angemessene Sozialstaatsbegrün-
dung durch den Solidaritätsbegriff  allein womöglich nicht erfassen lässt. Denn 
diese zeichnen sich, wie Bayertz feststellt, „gerade nicht durch familienähnliche 
oder persönliche, sondern funkƟ onale Beziehungen“ aus.35 Überdies setze So-
lidarität emoƟ onale Verbundenheit sowie Freiwilligkeit voraus und müsse „mit 
einem gewissen Engagement erbracht werden.“36 Dagegen dürfen Sozialleis-
tungen nach einem modernen Sozialstaatsverständnis gerade nicht von diesen 
Faktoren abhängen; „charakterisƟ sch ist vielmehr die Verrechtlichung und Ins-
Ɵ tuƟ onalisierung der Unterstützung.“37 Selbst wenn die damit einhergehende 
BürokraƟ sierung des Solidaritätsprinzips kriƟ siert wird, ist es doch essenƟ ell für 
die Würde und Selbstachtung BedürŌ iger, nicht auf die Barmherzigkeit wohl-
wollender Mitmenschen angewiesen zu sein, sondern sich auf einen handfes-
ten Rechtsanspruch berufen zu können.38 Gleichwohl fällt nach wie vor eine Ko-
existenz des Solidaritätsprinzips als Rechtsbegriff  und poliƟ scher Kampĩ egriff  
auf.39 Beide Verwendungsweisen scheinen aber ohne Rückgriff  auf Theorien der 
Gleichheit und GerechƟ gkeit nicht auszukommen und darin wiederum ihre ge-
meinsame SchniƩ menge zu fi nden: Während rechtlich insƟ tuƟ onalisierte Soli-
darität auf die Unparteilichkeit des Gleichheitsgrundsatzes und des GerechƟ g-
keitsbegriff s angewiesen ist, geht es auch bei Solidarität als Kampĩ egriff  „nicht 
um die Durchsetzung nackter Interessen, sondern um die Realisierung gerechter 
Ziele.“40 Für einige Konzepte dieses letzteren Solidaritätsverständnisses, etwa 
poliƟ cal solidarity41 bzw. networking solidarity42, macht der Zusammenschluss 
gegen Unterdrückung und UngerechƟ gkeit mithin den Kerninhalt der Defi niƟ on 
von Solidarität aus.43 Um dieses Ziel auch wirklich erreichen zu können, muss sie 
Volnei Garrafa zufolge allerdings als criƟ cal solidarity44 gedacht werden: Auf glo-
baler Ebene bedeutet dies, dass es anstelle von symptomaƟ scher, episodischer 
Hilfe um Empowerment und langfrisƟ ge SystemtransformaƟ on geht, wobei das 
Moment der KooperaƟ on auf Augenhöhe im Vordergrund steht.45 
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3 Solidarität als normaƟ ve Größe

3.1 Solidarität und GerechƟ gkeit

3.1.1 Das Diff erenzprinzip nach John Rawls

Wenngleich John Rawls selbst den Begriff  der Solidarität nicht verwendet, bleibt 
das in seiner Theorie der GerechƟ gkeit (A theory of JusƟ ce, 1971) entwickelte 
Diff erenzprinzip in der Sekundärliteratur46 zu solidarischen GesellschaŌ smo-
dellen selten unerwähnt. Als Begründer des liberalen Egalitarismus schweb-
te Rawls eine KooperaƟ onsgemeinschaŌ  aus Freien und Gleichen vor, die auf 
der gerechten Verteilung von gemeinsam erwirtschaŌ eten gesellschaŌ lichen 
Grundgütern47 basiert. GerechƟ gkeit ist dabei als „Fairness“ defi niert: Sie be-
ruht auf der ÜbereinkunŌ  einer GemeinschaŌ , deren einzelne Mitglieder sich 
freiwillig zur Einhaltung besƟ mmter Regeln und Einschränkungen verpfl ichten, 
um dies im Gegenzug auch von den anderen Mitgliedern jener GemeinschaŌ  er-
warten zu dürfen.48 Dabei besagt das Diff erenzprinzip, dass eine ungleiche Ver-
teilung der gesellschaŌ lichen Grundgüter genau dann mit sozialer GerechƟ gkeit 
vereinbar ist, wenn sich durch jene Ungleichverteilung die SituaƟ on aller, vor 
allem aber der am wenigsten privilegierten Mitglieder verbessert.49 Rawls geht 
dabei davon aus, dass sich raƟ onal agierende, am (Eigen-)Nutzen orienƟ erte In-
dividuen in einem hypotheƟ schen „Urzustand“ für diese Art von GesellschaŌ s-
vertrag entscheiden würden, sofern sie über keinerlei Wissen verfügten, ob sie 
am Ende zu den besser oder schlechter Gestellten der GemeinschaŌ  gehören 
werden. Jenen Zustand der Unvoreingenommenheit der fi kƟ ven Gründungsver-
sammlung bezeichnete er als „Schleier des Nichtwissens“ (veil of ignorance).50 
Gewählt würde demnach ein Modell, das von den einzelnen Individuen als am 
besten geeignet erachtet würde, sich im Sinne der Risikominimierung für den 
ungünsƟ gsten Fall, also die eigene sozioökonomische Unterprivilegierung, best-
möglich abzusichern.51 Mit anderen Worten: Die Gründungsmitglieder kämen in 
ihrem eigenen Interesse vernünŌ igerweise darin überein, „ihren individuellen 
Nutzen nur genau dann [zu] verfolgen, wenn dies mit dem Respekt vor der Frei-
heit ihrer Mitbürgerinnen und mit Solidarität diesen gegenüber vereinbar ist.“52

 Der Respekt vor der Freiheit DriƩ er ist bei Rawls im sog. ersten Grundsatz der 
GerechƟ gkeit verankert: Dieser besteht im gleichen Recht aller „auf das umfang-
reichste System gleicher Grundfreiheiten […], das mit dem gleichen System für 
alle anderen verträglich ist.“53 Der zweite Grundsatz der GerechƟ gkeit umfasst 
das Diff erenzprinzip in Verbindung mit dem Prinzip der fairen Chancengleich-
heit.54 Zusammen bilden diese Grundsätze nach Rawls die Grundstruktur einer 
gerechten GesellschaŌ .55 Sie stehen in „lexikalischer“ Ordnung, d. h. der zweite 
(und damit auch das Diff erenzprinzip) ist dem ersten Grundsatz insofern unter-
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geordnet, als die Umverteilung der Grundgüter (im Sinne sozioökonomischer 
Verbesserungen) niemals zu Lasten der sogenannten Grundfreiheiten erfolgen 
darf.56 Durch den Vorrang des Freiheitsprinzips unterscheidet sich Rawls‘ The-
orie eindeuƟ g von diktatorischen bzw. totalitären Formen des Egalitarismus.57 

Ferner besteht auch innerhalb des zweiten GerechƟ gkeitsgrundsatzes eine 
VorrangsituaƟ on, und zwar die der fairen Chancengleichheit gegenüber dem 
Diff erenzprinzip.58 Darin zeichnet sich Rawls‘ Theorie einmal mehr als liberale 
Variante des Egalitarismus aus. Während aber eine rein liberale Auff assung sich 
damit begnügen würde, dass Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten und ähnli-
cher LeistungsbereitschaŌ  die gleichen Chancen off enstehen, zielt Rawls mit 
dem Diff erenzprinzip darauf ab, die Auswirkung zusätzlicher natürlich oder so-
zial bedingter Ungleichheiten auf die Ausgangsbedingungen abzumildern. Dar-
unter versteht Rawls physische und geneƟ sche AusstaƩ ung, Geschlecht, Talente 
oder familiäre Einfl üsse, zu denen die jeweiligen Individuen nichts durch eige-
ne Leistung beigetragen haben, sondern lediglich von der „LoƩ erie der Natur“ 
begünsƟ gt bzw. benachteiligt wurden.59 KriƟ siert wird hier, dass die hohe Be-
reitschaŌ  zu solidarischem Verhalten, die ein solcher gesellschaŌ licher Konsens 
den Bürger:innen abverlangt, unrealisƟ sch ist,60 zumindest aber jederzeit auf-
gekündigt werden könnte, sobald man den Schleier des Nichtwissens lüŌ ete.61 
Angenommen jedoch, das Diff erenzprinzip wäre tatsächlich grundlegend insƟ -
tuƟ onell verankert, so förderte es gerade die BereitschaŌ  zu solidarischem Ver-
halten:62 Wollten nämlich die sozioökonomisch BegünsƟ gten nach weiterer Ver-
besserung streben, so sollten sie sich vernünŌ igerweise für diejenige Variante 
entscheiden, die auch den weniger BegünsƟ gten zum Vorteil gereicht.63 Gleich-
wohl ist es die Beschränkung auf eben jene gesellschaŌ liche Solidarität (anstaƩ  
Gleichheit), die Rawls‘ Theorie zu einem relaƟ ven Egalitarismus im Vergleich 
zu dessen absoluten Varianten macht: Gleichheit und Umverteilung erfüllen 
bei Rawls keinen Selbstzweck, sondern werden nur insoweit angestrebt, als sie 
dazu dienen, die absolute Lage der sozioökonomisch relaƟ v schlechter Gestell-
ten zu verbessern.64 Allerdings fi ndet die Rawls‘sche KooperaƟ onsgemeinschaŌ  
aus Freien und Gleichen dort ein Ende, wo von vorneherein keine Reziprozität 
möglich ist: Sie umfasst nämlich nur einen Kreis leistungsfähiger, eigenständiger 
„WirtschaŌ ssubjekte“, deren (Selbst-)Verpfl ichtung zu VerteilungsgerechƟ gkeit 
und Solidarität sich allein auf andere zum KooperaƟ onsgewinn Beitragende 
bezieht. Von jenen Früchten sind jedoch „Selbstversorgungsunfähige“, also auf 
sozialstaatliche Versorgung angewiesene Bürger:innen, ausgeschlossen. Für die 
Begründung des Wohlfahrts- und Sozialstaatsprinzips wäre KersƟ ng zufolge also 
eine Ausweitung der KooperaƟ onsgemeinschaŌ  zur SolidaritätsgemeinschaŌ  
erforderlich.65 Dabei müsste an Stelle des Prinzips der fairen WirtschaŌ skoope-
raƟ on das „Prinzip der marktunabhängigen Grundgüterversorgung“ durch die 
Allgemeinheit treten und so eine poliƟ sch staƩ  ökonomisch moƟ vierte „Ver-
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staatlichung der Solidarität“ erfolgen.66 Auch Wildt betont, dass Individuen, 
„um Teil eines Solidarsystems zu sein, keineswegs die Fähigkeit haben [müssen], 
solidarisch zu handeln.“67

3.1.2 Solidarität, GerechƟ gkeit und globale Gesundheit

Mit Blick auf die schwächeren Glieder der GemeinschaŌ , die selbst keinen (öko-
nomischen) Beitrag leisten können und auf Sozialleistungen angewiesen sind, 
wird ein auf KooperaƟ on fokussierender Solidaritätsbegriff  demnach als insuffi  -
zientes Fundament eines Sozialstaatssystems kriƟ siert. Anders wird das Verhält-
nis von Solidarität und KooperaƟ on dagegen auf globaler Ebene bewertet: So 
geht es hier nach Garrafa gerade darum, den Fokus weg von verƟ kaler Zuwen-
dung und hin zu horizontaler KooperaƟ on als zentrales Element globaler Solida-
rität zu verschieben. Denn die tradiƟ onelle voluntary-acƟ on solidarity im Sinne 
von diskonƟ nuierlichen, wohltäƟ gen Hilfsgesten dränge die Empfangenden in 
die Passivität, wodurch ein falsches Gleichgewicht zwischen Elite und vulnerab-
len Gruppen aufrechterhalten werde, das in erster Linie der sozialen Kontrolle 
diene.68 Im Gegensatz dazu sei radical solidarity69 zwar auf uneigennützige, uni-
verselle und konkrete humanitäre Hilfspfl ichten ausgerichtet, doch trage auch 
sie nicht zu einer langfrisƟ gen SystemtransformaƟ on bei.70 Eben jene Absicht 
verfolgt hingegen das Konzept der criƟ cal solidarity: Auf der Basis von bilate-
ralen Verpfl ichtungen gelte es Ausbeutung und Ungleichheit zu beseiƟ gen, in-
dem inklusive soziopoliƟ sche TransformaƟ on und EmanzipaƟ onsprozesse ange-
stoßen und durch gestärkte, ehemals vulnerable bzw. marginalisierte Gruppen 
akƟ v mitgestaltet werden.71 Dieses Verständnis von Solidarität hebt auch die 
DeclaraƟ on on Bioethics and Human Rights der UNESCO von 2005 hervor: Ne-
ben dem Schutz vulnerabler Personen (Art. 8), der Achtung gleicher Rechte und 
Würde aller Menschen (Art. 10) sowie dem Verbot von Diskriminierung (Art. 11) 
wird zu „Solidarity among human beings and internaƟ onal cooperaƟ on towards 
that end“ (Art. 13) aufgerufen. Konkret gefordert wird unter anderem ein uni-
verseller Zugang zu medizinischer Versorgung (Art. 14) sowie wissenschaŌ licher 
FortschriƩ , der allen zugutekommt: „Benefi ts resulƟ ng from any scienƟ fi c re-
search and its applicaƟ ons should be shared with society as a whole and within 
the internaƟ onal community” (Art. 15).72

 Auch Gould fasst den Begriff  der Solidarität auf einer globalen Ebene, er-
weitert allerdings das von der UNESCO betonte Moment der KooperaƟ on um 
die von bioethischen Konzepten gegenwärƟ g kaum berücksichƟ gte antago-
nisƟ sche TradiƟ on des Solidaritätsprinzips: Denn besonders der kämpferische 
Kerngedanke der historisch gewachsenen Bedeutung von Solidarität innerhalb 
sozialer Bewegungen könne und müsse für das Engagement gegen strukturelle 
UngerechƟ gkeit in Bezug auf Gesundheitsfragen fruchtbar gemacht werden.73 
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Wie Garrafa trennt auch Gould klar zwischen WohltäƟ gkeit und Solidarität. So 
erschöpfe sich letztere gerade nicht in episodischer, auf Empathie beruhen-
der Hilfeleistung, sondern sei auf GerechƟ gkeit und Reziprozität ausgerichtet: 
Anders als die lediglich gegenwartsbezogene WohltäƟ gkeit sei Solidarität „for-
ward-looking“, ermöglicht also eine auf die ZukunŌ  gerichtete und fortschriƩ s-
orienƟ erte PerspekƟ ve.74 Dieser maßgeblich vom Solidaritätsverständnis der 
Arbeiter- bzw. sozialisƟ schen Bewegung geprägte emanzipatorische Gedanke 
kommt im Begriff  der „networking solidarity“75 zum Ausdruck, wobei es sich 
um einen projektorienƟ erten Zusammenschluss von Individuen gegen Ausbeu-
tung und Unterdrückung handelt. Dies macht Gould zufolge deutlich, dass ein 
substanzielles Verständnis von Solidarität immer zugleich die PerspekƟ ve der 
GerechƟ gkeit vor Augen hat.76 So beruhe die schlechte Gesundheitsversorgung 
großer Bevölkerungsgruppen z. B. in den USA nicht etwa auf einem grundsätz-
lichen Mangel an Solidarität unter den Bürger:innen, sondern auf ungerechten 
Strukturen, die im Interesse der mächƟ gen Versicherungsindustrie infolge ihrer 
poliƟ schen Einfl ussnahme aufrechterhalten werden. Geeignet ist ihre Parallele 
zum Solidaritätsverständnis sozialisƟ scher Bewegungen also auch deshalb, weil 
strukturelle Ungleichheit im Gesundheitswesen durch ökonomische (Fehl-)An-
reize und kapitalisƟ sche Ausbeutungsmechanismen mitbedingt wird, denen nur 
durch Prozesse fundamentaler sozioökonomischer TransformaƟ on begegnet 
werden kann.77 Obschon solidarisches Engagement allein noch kein gerechtes 
System zu gestalten vermag, stellt es für Gould doch ein wichƟ ges MiƩ el dar, die 
Notwendigkeit struktureller Veränderungen zu erkennen und ihnen den Weg zu 
ebnen.78 Wenn also die Ausrichtung auf Gleichbehandlung und GerechƟ gkeit 
einen integralen Bestandteil von Solidarität darstellt, so ergeben sich daraus 
auch Konsequenzen auf globaler Ebene: Geht man vom gleichen Anspruch aller 
Menschen auf Gesundheit aus, lässt sich nur schwer rechƞ erƟ gen, warum wir 
dabei diejenigen, die sich in unserer Nähe befi nden, priorisieren sollten.79

 Jene AuĬ ebung geographischer Verbundenheit als MoƟ v solidarischen 
Handelns wird auch von Lisa Eckenwiler betont: Wesentlicher Bestandteil von 
Solidarität ist für sie eine Ethik des „placemakings“ im Sinne einer Würdigung 
der Tatsache, dass Orte und Lebensräume wie auch der Verlust derselben ent-
scheidend an der Entstehung und Aufrechterhaltung von Vulnerabilität und Un-
gleichheit beteiligt sind.80 Dies betriŏ   etwa die Entwurzelung, die mit Flucht-
erfahrungen verbunden ist, oder die geographisch bedingte Vulnerabilität 
gegenüber Klimafolgen und -katastrophen.81 Neben der Zerstörung führt auch 
die Vernachlässigung von Orten zu Ungleichheit und konsekuƟ ven Gesundheits-
risiken.82 Diese entstehen durch menschliche InterakƟ on im Rahmen sozialer 
und ökologischer Prozesse, welche einigen die Realisierung ihrer Fähigkeiten 
ermöglichen und andere darin hemmen, wodurch strukturelle UngerechƟ gkeit 
entsteht und aufrechterhalten wird. Die Anerkennung dieser Einfl üsse und die 
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aus ihnen erwachsende prakƟ sche Verantwortung müssen daher zentraler An-
satzpunkt von Solidarität sein: „[I]t appreciates beƩ er-situated ecological sub-
jects’ contribuƟ ons to the injusƟ ce suff ered by the displaced or precariously 
placed, and aspires to respond and work toward promoƟ ng jusƟ ce.”83

 Hinsichtlich des Fokus auf Gleichheit, GerechƟ gkeit und den Schutz vulne-
rabler oder benachteiligter Gruppen mag das Konzept globaler Solidarität mit 
universellen Werten wenig in Konfl ikt geraten. Das hat aber zur Folge, dass all-
gemeine Erklärungen wie die Universal DeclaraƟ on on Bioethics and Human 
Rights der UNESCO immer nur ein schwaches Verständnis von Solidarität im 
Sinne der BereitschaŌ , die PerspekƟ ve Anderer ernst zu nehmen, enthalten 
können.84 Sobald allerdings jene PerspekƟ ven und Werte zu konkreten Inhalten 
solidarischen Handelns kondensiert werden sollen, stellt sich die Frage, ob und 
wie ein Konsens über die geteilten Ziele und Werte einer GemeinschaŌ  gefun-
den werden kann. 

3.2 Solidarität und Gemeinwohl

Geht man davon aus, dass Solidarität auf der IdenƟ fi kaƟ on mit einer Gemein-
schaŌ  beruht, so setzt dies die Wertschätzung eines gemeinsamen Gutes (bzw. 
Gütern) voraus, verbunden mit der BereitschaŌ , zur Erhaltung dieses Gutes im 
Interesse der GemeinschaŌ  zu handeln.85 IndividualisƟ schen Ansätzen zufolge 
ergibt sich das Gemeingut aus den aggregierten Gütern aller Individuen; solida-
risches Handeln triƩ  dann auf, wenn es im Eigeninteresse der Individuen liegt, 
sich zum Erhalt der von ihnen selbst zuvor als „Güter“ akzepƟ erten Werte und 
Ziele zusammenzuschließen.86 Im Gegensatz zu instrumentellen Verbänden die-
ser Art gehen kollekƟ visƟ sche Theorien von besƟ mmten sozialen Gütern aus, 
deren Entstehung vom gemeinschaŌ lichen Leben abhängig ist und die nicht 
auf die Einzelgüter der Mitglieder reduziert werden können. Hier kommt der 
GemeinschaŌ  ein Eigenwert zu: Solidarisches Handeln ist auf ihr Wohl ausge-
richtet, dessen Defi niƟ on aber nicht in der Deutungshoheit der einzelnen Indi-
viduen liegt.87

3.2.1 KommunitarisƟ sche und uƟ litarisƟ sche Aspekte des Solidaritätsprinzips

Während Rawls den Solidaritätsbegriff  lediglich am Rande erwähnte,88 nimmt 
jener für den Kommunitarismus89 als der Gegenströmung, die sich unter an-
derem als Antwort auf die Theorie der GerechƟ gkeit entwickelte, eine weitaus 
zentralere Rolle ein. Beim Kommunitarismus handelt es sich nicht um eine ein-
heitliche Moraltheorie, sondern um teils erheblich divergierende PosiƟ onen,90 

deren SchniƩ stelle die KriƟ k am Menschenbild liberaler und libertärer Theorien 
darstellt.91 So sei die Vorstellung vom selbstbezogenen, ungebundenen Individu-
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um, das der GemeinschaŌ  lediglich zur Umsetzung eigener Interessen, Rechte 
und Freiheiten bedarf, verfehlt. Denn der Mensch könne seine individuellen In-
teressen und moralischen Überzeugungen überhaupt erst innerhalb von einem 
spezifi schen soziokulturellen, historisch gewachsenen Kontext entwickeln, ohne 
den sich folglich weder sinnvolle empirische Beobachtungen noch normaƟ ve 
Aussagen treff en ließen. Es geht dem Kommunitarismus also weniger um die 
KriƟ k am Liberalismus selbst, sondern dessen Fokussierung auf den Individua-
lismus einerseits und seine universalisƟ sche Moral andererseits.92 So sei es eine 
irreführende Illusion, die Normen einer GesellschaŌ  als koexisƟ erende Werte 
autonomer Individuen betrachten zu wollen. Vielmehr gelte es, „den Egoismus 
der Individuen zugunsten eines gemeinsamen Guten“ zu überwinden.93 Denn 
gerade durch ihre geteilten Überzeugungen, TradiƟ onen und PrakƟ ken sei die 
GemeinschaŌ  selbst konsƟ tuierend für entscheidende zusätzliche Werte wie 
Vertrauen, Reziprozität und Loyalität. Solidarischen Verpfl ichtungen kommt da-
bei die FunkƟ on zu, die GemeinschaŌ  selbst und ihre geteilte Vorstellung vom 
guten Leben aufrechtzuerhalten,94 wodurch dieses wiederum für die Mitglieder 
verfügbar gemacht wird: Dabei beziehen sich die Kommunitarist:innen nicht 
auf Rechtsansprüche, sondern „die Freisetzung moralischer und solidarischer 
Ressourcen zur Verteidigung sozialstaatlicher […] ErrungenschaŌ en“, welche 
sie „als geteilte kollekƟ ve Güter reinterpreƟ eren.“95 Demnach bedeutet die Ge-
meinschaŌ sgebundenheit für das Individuum Ermöglichungsgrundlage seiner 
Selbstverwirklichung und zugleich reziproke Verpfl ichtung zu Loyalität. Der Kern 
des kommunitarisƟ schen Solidaritätsverständnisses liegt dabei im Versuch, „die 
Existenz von Loyalitätspfl ichten zu begründen“, welche die „GemeinschaŌ smit-
glieder einander, nicht aber Außenstehenden schulden.“96 Diesen ist im Zwei-
felsfall auch der Vorrang gegenüber allgemeinen moralischen Verpfl ichtungen 
einzuräumen.97 Letztlich führt dies aber zu einem grundsätzlichen „AnƟ -Univer-
salismus“, infolgedessen dem Kommunitarismus vorgeworfen wird, sich jegli-
chem interkulturellen Diskurs zu verschließen.98

 Allerdings wird auch innerhalb des UƟ litarismus als einer an sich universalis-
Ɵ schen Ethik der moralische Zugewinn loyaler Verbundenheit mit dem KollekƟ v 
betont: So argumenƟ ert etwa Richard M. Hare, dass gerade die Zugehörigkeit 
zu einer GemeinschaŌ  nach dem uƟ litarisƟ schen Prinzip der Gesamtnutzenma-
ximierung den wesentlich eff ekƟ veren Anreiz zum moralischen Handeln bietet 
als universelle Pfl ichten.99 Bereits John Stuart Mill bezeichnete die Gemein-
schaŌ sgefühle des Menschen als „unerschüƩ erliche[s] Fundament“ der uƟ lita-
risƟ schen Moral, insofern als „das Verlangen nach Einheit mit unseren Mitge-
schöpfen“ dazu führe, dass „der einzelne ein stärkeres Eigeninteresse daran hat, 
das Wohlergehen der anderen in seiner Lebensführung zu berücksichƟ gen“.100 

Wenngleich der UƟ litarismus anders als der Kommunitarismus zwar Loyalität 
und GemeinschaŌ  keinen Eigenwert zuweist,101 kann also auch für ihn eine 
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stark am allgemeinen Wohl ausgerichtete „geradezu altruisƟ sche“ (anders als 
die oŌ mals unterstellte egoisƟ sche) KonzepƟ on von Moral typisch sein.102 So ist 
Mill zufolge „nicht das größte Glück des Handelnden selbst, sondern das größte 
Glück insgesamt“ entscheidend für den UƟ litarismus, „selbst wenn für jeden 
einzelnen der eigene Edelmut eine Einbuße an Glück […] bedeuten würde.“103 

Altruismus hat dadurch allerdings keineswegs einen Selbstweck; vielmehr wird 
ein „Opfer, das den Gesamtbetrag an Glück nicht erhöht […] als vergeudet“ be-
trachtet.104 Das altruisƟ sche Moment des UƟ litarismus ergibt sich vielmehr da-
raus, dass der Einzelne zwischen dem „eigenen Glück und dem der andern mit 
ebenso strenger Unparteilichkeit zu entscheiden [habe] wie ein unbeteiligter 
und wohlwollender Zuschauer.“105 In Bezug auf erweiterte Loyalitätspfl ichten 
gegenüber Nahestehenden argumenƟ ert allerdings Hare, dass ein parteiliches 
Füreinandereinstehen im Sinne spezifi scher moralischer Verpfl ichtungen inner-
halb von besonderen BeziehungskonstellaƟ onen nicht zwingend zu einer Be-
nachteiligung anderer Mitmenschen führen muss. Im Gegenteil sei dies unter 
Umständen zur Maximierung des Gesamtnutzens sogar erforderlich: Dies be-
triŏ   beispielsweise die Fürsorgepfl ichten von Eltern gegenüber ihren Kindern, 
ohne deren Priorisierung es zu einer Vernachlässigung käme, was dem Gemein-
wohl keineswegs zuträglich wäre.106 Denn auch diese langfrisƟ gen Nebenfolgen 
müssen in das uƟ litarisƟ sche Nutzenkalkül einbezogen werden. Dagegen gilt es 
nach Peter Singer, eine solche „Sippensolidarität“107 bewusst zu überwinden:  
Sie möge zwar der Arterhaltung im evoluƟ onsbiologischen Sinn dienen, aus mo-
ralischer Sicht lasse sich jedoch nicht rechƞ erƟ gen, dass Eltern ihren Reichtum 
für den Luxus einer guten Ausbildung für ihre Kinder aufwenden, anstaƩ  da-
mit die existenzielle Not von Menschen, die ihnen nicht nahestehen, zu lindern. 
Letzten Endes handele es sich hier ähnlich wie bei rassisƟ schen und naƟ onalisƟ -
schen RessenƟ ments um Tendenzen, die im Zuge kultureller Weiterentwicklung 
refl ekƟ ert und verlassen werden sollten.108 

3.2.2 KommunitarisƟ sches Gemeinwohl und uƟ litarisƟ scher Gesamtnutzen in 
der Public-Health-Ethik

Während Singers PosiƟ on als radical solidarity eher von der Diskussion um So-
lidarität und GesundheitsgerechƟ gkeit auf globaler Ebene aufgegriff en wird,109 

wird in Bezug auf Inhalte der Public-Health-Ethik110 besonders auf kommunita-
risƟ sche KonzepƟ onen von Gemeinwohl und Solidarität verwiesen.111 So lassen 
sich etwa aus Daniel Callahans Sicht drängende bioethische Probleme wie die 
Konkurrenz um Ressourcen im Gesundheitswesen nicht allein mit individua-
lisƟ sch-liberalen Lösungsansätzen beantworten, deren FortschriƩ sglaube und 
Technologiehörigkeit jene Probleme nur verschärfe. Vielmehr gelte es kostspie-
lige, womöglich individuell lebensreƩ ende, jedoch nicht allgemein zugängliche 
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technische InnovaƟ onen drasƟ sch zu regulieren und dem Gemeinwohl im Sinne 
eines gleichberechƟ gten Zugangs zu Gesundheitsleistungen, aber auch einer 
nachhalƟ gen Balance zwischen Gesundheit und anderen sozialen Bedürfnis-
sen unterzuordnen.112 Anders als individuelle Ansprüche auf gesundheitliche      
SelbstopƟ mierung betrachtet er Solidarität als „view of community that takes 
the provision of health care to rest on mutual empathy in the face of illness and 
on reciprocal obligaƟ ons to provide care to each other to reduce our common 
suff ering.”113 Ähnlich betont auch Bruce Jennings dieses relaƟ onale Verständ-
nis von Solidarität als gemeinsam getragene Sorge um die Gesundheit Anderer 
im Zuge der gegenseiƟ gen Achtung der gleichen Rechte und Würde innerhalb 
einer moralischen GemeinschaŌ  und ihres geteilten NarraƟ vs.114 Es wird aber 
auch darauf hingewiesen, dass weder die kommunitarisƟ sche Gemeinwohl-
orienƟ erung noch die uƟ litarisƟ sche Maximierung des Gesamtnutzens als al-
leiniges Fundament  der Public-Health-Ethik zu überzeugen vermag: Denn die 
„Förderung der öff entlichen Gesundheit als Teil des Gemeinwohls“ zu verstehen 
und es damit „als eine gemeinsame Aufgabe zu begreifen, die Gesundheit al-
ler zu fördern“, ließe sich auch mit liberalen Ethiken begründen. Anders als der 
Kommunitarismus riskierten diese allerdings keinen staatlichen „Public-Health-
Paternalismus“, im Zuge dessen die Bürger:innen nicht nur auf die Gesundheit 
DriƩ er Rücksicht nehmen, sondern auch private Güterabwägungen hinter dem 
öff entlichen Interesse an ihrer Gesundheit als Teil des Gemeinwohls zurückstel-
len müssten.115 Der UƟ litarismus wiederum erlaubt eine solche Priorisierung 
der öff entlichen Gesundheit gerade nicht: Ihm geht es um die Maximierung 
des Gesamtnutzens, weshalb neben der Gesundheit auch die Werte, Güter und 
Ressourcen aller anderen Lebensbereiche in das uƟ litarisƟ sche Kalkül einfl ie-
ßen müssen. Führte man hingegen die „Gesundheitsmaximierung“ als oberstes 
Moralprinzip der Public-Health-Ethik ein, so begründete man einen „geradezu 
faschisƟ schen Gesundheitsstaat“.116 Dieser häƩ e im Übrigen mit einer solida-
rischen, fairen Verteilung von Gesundheitschancen wenig gemein, insofern 
als der Schutz bzw. die Gesundheitsförderung von vulnerablen Gruppen nicht 
unbedingt mit einer möglichst eff ekƟ ven Maximierung der Gesamtgesundheit 
vereinbar wäre.117 

3.3 Grenzen des Solidaritätsprinzips

Wie bereits in den vorigen Kapiteln angedeutet, enthält das Solidaritätsprinzip 
durchaus Konfl iktpotenƟ al mit anderen ethischen Prinzipien und Konzepten. 
Dies gilt vor allem für die in der westlichen Moralphilosophie vorherrschende 
Zentrierung auf das Individuum und seine Autonomie. Zwar lassen diverse Soli-
daritätskonzepte auch ein Handeln im Eigeninteresse zu, jedoch nur dann, wenn 
dies nicht alleiniger MoƟ vator ist.118 Deshalb kann auch Rawls‘ Diff erenzprinzip 
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nicht als eine Theorie der Solidarität bezeichnet werden, obschon im Diskurs 
häufi g darauf Bezug genommen wird und auch Rawls selbst sich auf die Idee der 
Brüderlichkeit beruŌ  (seine Theorie allerdings nicht damit begründet). Dennoch 
handelt es sich in erster Linie um das raƟ onale Kalkül freier Individuen aus Eigen-
interesse.119 Gleichwohl gibt es Solidaritätskonzepte, wie das von Michael Hech-
ter, die eben jenes egoisƟ sch-raƟ onale Nutzenkalkül als Zweck solidarischen 
Verhaltens betonen: Beim Zusammenschluss von Akteur:innen zum Konsum 
von „Klubgütern“ stellten die Mechanismen der Gruppensolidarität sicher, dass 
es nicht zu einer „TriƩ breƪ  ahrerproblemaƟ k“ im Sinne eines Profi Ɵ erens von 
bereitgestellten Gütern ohne die Erfüllung von mit der GruppenmitgliedschaŌ  
verbundenen Verpfl ichtungen kommt. Dabei sei Solidarität umso eher zu er-
warten, je eff ekƟ ver abweichendes Verhalten sankƟ oniert wird und je stärkere 
Anreize zur eigenen Nutzenmaximierung das System zur Verfügung stellt.120 Im 
Gegensatz dazu betrachtet das Solidaritätskonzept von Franz-Xaver Kaufmann 
gerade das Fehlen egoisƟ scher MoƟ vaƟ on als maßgebliches Kriterium solidari-
schen Handelns: Letzteres sei nämlich genau daran erkennbar, dass die Belange 
des KollekƟ vs auch dann handlungsleitend im Sinne von primär loyalem, rezip-
rokem und altruisƟ schem Verhalten sind, wenn gemäß zweckraƟ onaler Nutzen-
kalkulaƟ on eigentlich die OrienƟ erung am Eigeninteresse zu erwarten wäre.121  
 Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, beanspruchen Vertreter der an den fran-
zösischen solidarisme anknüpfenden katholischen Soziallehre einen MiƩ elweg 
zwischen enƞ esseltem Egoismus des Liberalismus und den repressiven Zügen 
kollekƟ visƟ scher sozioökonomischer Modelle anbieten zu können.122 Von libe-
raler Seite wird allerdings kriƟ siert, dass der vermiƩ elnde Anspruch dieses An-
satzes scheitert, da es ihm an der postulierten Reziprozität zwischen Individuum 
und KollekƟ v fehlt: Am Ende habe sich der:die Einzelne doch dem Gemeingut 
als „Letztwert“ (verstanden im Sinne einer Wertehierarche der GemeinschaŌ , 
die aber nicht auf aggregierten individuellen Werten beruht) unterzuordnen.123 

So werde denn auch der Schutz des Individuums vor der GemeinschaŌ  durch 
die GemeinschaŌ  außer Acht gelassen, womit es sich letztlich doch um einen 
kollekƟ visƟ schen Ansatz handele.124 Deutlich wird dies auch anhand der KriƟ k 
am kommunitarisƟ schen Verständnis sozialer GerechƟ gkeit, welches für sich ja 
die Realisierbarkeit durch solidarische PrakƟ ken beansprucht: Denn es fehle an 
unabhängigen Prinzipien, Regeln oder Kriterien, die „der GemeinschaŌ  Gren-
zen setzen und die Individuen vor ungerechten Übergriff en und Ansprüchen der 
GemeinschaŌ  schützen“, wodurch sich autoritäre Strukturen und letztlich „jede 
beliebige Gewalt“ rechƞ erƟ gen lassen, „wenn diese sich nur auf die gewachse-
ne Eigenart tradiƟ oneller Kulturen berufen“.1125 
 In Bezug auf die (Un-)Vereinbarkeit des Solidaritätsprinzips mit dem ethischen 
Universalismus müssen zwei PerspekƟ ven betrachtet werden: Einerseits zeigen 
wesentliche Aspekte der ideengeschichtlichen Entwicklung des Solidaritätsbe-
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griff s, dass seine Grundidee auf der Gleichheit aller Menschen beruht. Selbst rein 
deskripƟ ve Konzepte verweisen immer zumindest auf die gleichen Grundrechte 
und -bedürfnisse der Individuen, die eine Gruppe ausmachen.126 Andererseits 
wird jene Idee der Brüderlichkeit aller Menschen im prakƟ schen Kontext kaum 
umzusetzen sein: So scheinen solidarische Bande immer dann besonders wirk-
sam, wenn eine starke IdenƟ fi kaƟ on mit der betreff enden Gruppe vorliegt. Da-
mit verbunden ist aber typischerweise die Abgrenzung jener GemeinschaŌ  von 
anderen Gruppen. Das Solidaritätsprinzip muss sich also zwangsläufi g dem Vor-
wurf stellen, relaƟ v zu sein und daher immer nur parƟ kularen, exklusiven Inte-
ressen gerecht werden zu können. Denn die Forderung von Solidarität im Sinne 
einer „allgemeine[n] Menschenliebe“ würde, so Bayertz, die „moralische Leis-
tungsfähigkeit der meisten Menschen […] überfordern“ und am Ende „ebenso 
anspruchsvoll wie kraŌ los“ sein.127 So ist schon früh in der TheoreƟ sierung des 
Solidaritätsprinzips von Robert Michels betont worden, dass eine konfl ikƞ reie 
„Solidarität des Menschengeschlechts“ nicht nur eine Utopie darstellt, vielmehr 
sei „zur Bildung eines Solidaritätskreises a priori die Existenz scharfer Gegensät-
ze erforderlich; man ist nur solidarisch gegen jemand.“128 Damit ist das Problem 
der Exklusion angesprochen: Etwas weniger drasƟ sch formuliert, schließt Soli-
darität zumindest diejenigen aus, denen sie nicht gilt. Solche sozialen Grenz-
ziehungen der Solidarität richten sich an „Wir-Kreisen“ aus, die sich auf ein 
„kommunitäres ‚Wir‘ […] erlebter Zusammengehörigkeit“ beziehen, entweder 
im Sinne von „geteilten KollekƟ videnƟ täten und Erfahrungshorizonten“, oder 
auf einen poliƟ sch-moralischen Bezugsrahmen „geteilter Zugehörigkeit“ trotz 
unterschiedlicher Erfahrungshorizonte.129 Letztere kann sich beispielsweise in 
einer Solidarisierung Bessergestellter mit diskriminierten oder ausgebeuteten 
Personengruppen ausdrücken, indem in der Tatsache des Mitmensch-Seins der 
Anspruch auf GerechƟ gkeit und Unterstützung in Notlagen erkannt wird.130 Je 
heterogener jener „Wir-Kreis“ zusammengesetzt ist, desto inklusiver ist dem-
nach der jeweilige Solidaritätsradius. Je homogener er sich hingegen gestaltet, 
desto exklusiver, dafür aber umso stärker und verbindlicher ausgeprägt sind die 
betreff enden Solidaritätsbande.131 Die zuletzt genannten CharakterisƟ ka spie-
geln sich im Hinblick auf die Möglichkeiten und Grenzen des Solidaritätsprinzips 
auch im Konzept von Prainsack und Buyx wider, das im Folgenden vorgestellt 
werden soll.
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4 Solidarität als bioethisches Prinzip und Public-Health-Konzept 
nach Prainsack und Buyx

4.1 Defi niƟ on: Solidarität als Praxis

Nach den im ersten Teil der Arbeit behandelten normaƟ ven Dimensionen des 
Solidaritätsprinzips soll nun ein Konzept herausgegriff en werden, das spezifi sch 
auf den prakƟ schen Kontext der biomedizinischen Ethik ausgerichtet ist. Dabei 
bietet sich das Konzept von Prainsack und Buyx an, die ihren Ansatz bereits in Be-
zug auf ethische Fragestellungen der Schweinegrippepandemie von 2009/2010 
diskuƟ ert haben.132 Entsprechend liegt eine Anwendung auf Solidarität in der 
Coronapandemie nahe. Prainsack und Buyx defi nieren Solidarität als „PrakƟ ken, 
welche die BereitschaŌ  widerspiegeln, Kosten in Kauf zu nehmen, um anderen 
zu helfen“, und zwar auf der Grundlage eines „Erkennen[s] von Gemeinsamkei-
ten […] in mindestens einer im gegebenen prakƟ schen Kontext relevanten Hin-
sicht.“133 Dabei bezieht sich die Betonung als Praxis auf ein „zielgerichtete[s] In-
teragieren mit der Welt“ in Abgrenzung zum weit verbreiteten Verständnis von 
Solidarität als bloßes „inneres Gefühl oder als abstrakter Wert.“ Unter Kosten 
seien neben fi nanziellem Einsatz auch „soziale, emoƟ onale oder anderweiƟ ge 
Zuwendungen“ zu fassen.134 Wesentlich ist für dieses Konzept in erster Linie die 
Handlungswirksamkeit der BereitschaŌ  zur Kostenübernahme und weniger die 
hierzu führende MoƟ vaƟ on: So kann etwa eine solidarische Handlung durchaus 
auch der Beförderung eigener Zwecke dienen, solange sie nicht ausschließlich 
aus Eigeninteresse erfolgt.135 Ebenso ist es für die Defi niƟ on von Solidarität nach 
Buyx und Prainsack nicht zwingend erforderlich, dass die Ziele der entsprechen-
den PrakƟ ken allgemein moralisch befürwortet werden. Um dennoch eine wer-
tende Abstufung verschiedener Formen von Solidarität vornehmen zu können, 
ergänzen sie ihre Defi niƟ on um das Kriterium „sinnvoller Inklusivität“: Wesent-
lich für moralisch legiƟ mierte solidarische PrakƟ ken ist demnach das Ausmaß, 
mit dem sie die Benachteiligung oder Diskriminierung anderer Personen(-grup-
pen) vermeiden.136 

4.2 Die drei Ebenen des Solidaritätsprinzips

Wie man die jeweilige MoƟ vaƟ on für solidarisches Handeln bewerten mag und 
inwiefern Überschneidungen mit anderen Prinzipien bestehen, hängt auch vom 
jeweiligen Kontext ab. So wird in einer engeren, vertrauten Gruppe off ensicht-
liches Eigeninteresse als Solidaritätsanreiz mutmaßlich kriƟ scher beäugt als 
dies in einem anonymen, gesamtgesellschaŌ lichen Kontext der Fall ist. Prain-
sack und Buyx nehmen eine Unterteilung in drei Ebenen der Solidarität vor: Auf 
der interpersonalen Ebene steht ein Gefühl der persönlichen Verbundenheit im 
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Vordergrund, im Zuge dessen Menschen sich als Teil einer „Schicksalsgemein-
schaŌ “137 betrachten und daher zu spontanem zwischenmenschlichem Beistand 
bereit sind. Insofern als ein solches Gefühl oŌ mals auf dem Erkennen von Ver-
letzlichkeit beruht, kann es hier zu Überschneidungen mit der Idee von Wohltä-
Ɵ gkeit und Altruismus kommen. Der entscheidende Unterschied besteht nach 
Buyx und Prainsack jedoch darin, dass „Solidarität als symmetrische InterakƟ on 
zwischen Menschen staƪ  indet“.138 Wenn besagtes Verbundenheitsgefühl sich 
zu sozialen oder moralischen Normen weiterentwickelt, ist eine kollekƟ ve Ebe-
ne der Solidarität erreicht. Buyx und Prainsack zählen hierzu beispielsweise die 
OrganisaƟ on in Selbsthilfegruppen oder eine akƟ ve NachbarschaŌ , aber auch 
informelle Krankenversorgungssysteme.139 Neben dem Beistand gegenüber vul-
nerablen Individuen rücken hier Aspekte der Reziprozität und das Erreichen ge-
meinsamer Ziele weiter ins Zentrum. Schließlich wird von einer vertraglichen 
bzw. rechtlichen Ebene der Solidarität gesprochen, wenn derarƟ ge soziale Prak-
Ɵ ken in Form von gesetzlich verankerten Regelsystemen insƟ tuƟ onalisiert oder 
im Rahmen von anderweiƟ gen Vertragsformen festgelegt werden. Diese Ebe-
ne kommt beispielsweise im Solidaritätsprinzip des Sozialstaats zum Ausdruck, 
mitunter können hierzu auch zwischenstaatliche KooperaƟ onsformen gezählt 
werden.140 InsƟ tuƟ onalisierte Solidarität der driƩ en Ebene muss sich allerdings 
nicht zwangsläufi g aus den vorangehenden Ebenen entwickeln, sondern kann 
auch unmiƩ elbar in Form von Gesetzen bzw. Verordnungen verfügt werden. 
Dies wird auch als „Solidarität per Dekret“141 bezeichnet. Wesentlich für die Sta-
bilität einer rechtlichen Verankerung von Solidarität sind die Transparenz der 
betreff enden Maßnahmen und das Vertrauen in die jeweiligen InsƟ tuƟ onen.142 

4.3 Das Solidaritätskonzept nach Prainsack und Buyx im Kontext 
pandemiebezogener Fragestellungen

Die prakƟ sche Bedeutung ihres Solidaritätskonzepts für die biomedizinische 
Ethik wird von Buyx und Prainsack anhand mehrerer Anwendungsbeispiele er-
läutert. Als Beispiel soll hier ein auf Solidarität staƩ  individueller Absicherung 
abstellendes Einwilligungsmodell von Daten- und Gewebespenden an Bioban-
ken erwähnt werden: Unter Annahme einer eigenverantwortlichen Inkaufnah-
me gewisser Risiken durch die Teilnehmenden selbst wäre für solche zugunsten 
des Gemeinwohls bewusst in Kauf genommenen Risiken wiederum eine Kom-
pensaƟ onsmöglichkeit durch unabhängige Fonds einzurichten.143 In analoger 
Weise kommt die BereitschaŌ , eigene Daten in erster Linie für gemeinwohlas-
soziierte Zwecke zur Verfügung zu stellen, nach Prainsack und Buyx auch bei 
der Kontrolle von Pandemien zum Tragen. Dies erlaube eine systemaƟ sche 
Überwachung der Pandemieentwicklung mit der Möglichkeit, die erforderli-
chen Maßnahmen besser zu erkennen bzw. gezielter einzusetzen. Zwar steige 
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mit der Menge an verfügbaren Daten für einzelne Individuen das potenzielle 
Risiko einer missbräuchlichen Verwendung bis hin zu einer diskriminierenden 
ReidenƟ fi kaƟ on. Dennoch biete die Datenspende in der Gesamtschau eine nie-
derschwellige (im Sinne überschaubarer Risiken) und zugleich wirkungsvolle Ge-
legenheit, im Pandemiefall Solidarität zu prakƟ zieren.144 Ebenso könnten soziale 
Medien auf solidarische Weise genutzt werden, indem sie neben der Analyse 
epidemiologischer Daten eine Plaƪ  orm zur Verbreitung wichƟ ger InformaƟ o-
nen, aber auch zur KommunikaƟ on von Hilfsbedarf sowie entsprechenden Un-
terstützungsmöglichkeiten darstellen.145

 Auf viele im Rahmen von Pandemien erörterte Probleme lässt sich das Soli-
daritätsprinzip allerdings nicht ohne Weiteres anwenden. So machen einige von 
Prainsack und Buyx anhand der Schweinegrippepandemie von 2009/10 disku-
Ɵ erte Fragestellungen deutlich, dass die empirisch beobachtbare BereitschaŌ  
zu solidarischem Verhalten ebenso wie dessen normaƟ ve Beurteilung auch da-
von abhängen, auf welcher Ebene Solidarität ausgeübt bzw. eingefordert wird. 
Denn während die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung von der gesamten 
Bevölkerung getragen werden müssen, variieren die Risiken für einen schwe-
ren Krankheitsverlauf typischerweise erheblich. Regelmäßig werden folglich 
Individuen, die selbst keiner Risikogruppe angehören und daher mit letzteren 
kaum Gemeinsamkeiten erkennen, die ihnen abverlangten persönlichen oder 
wirtschaŌ lichen Kosten als unverhältnismäßig hoch betrachten. Jenes Verhält-
nis zwischen der individuellen Risikozuordnung bzw. -wahrnehmung und den 
aufzubringenden Kosten ist, wie Prainsack und Buyx unter Berufung auf empiri-
sche Beobachtungen folgern, maßgeblicher Faktor dafür, ob solidarisches Ver-
halten erwartet werden kann.146 Es geht also weniger um eine vorbestehende 
moralische Einstellung zu den eigenen Verpfl ichtungen gegenüber vulnerablen 
Mitmenschen, sondern in erster Linie um das Erkennen von Gemeinsamkeiten: 
Nur letzteres bedeute, „die Kosten der Eindämmung einer Pandemie aus Soli-
darität miteinander zu akzepƟ eren.“147 Fehle es hingegen an der BereitschaŌ  zu 
Solidarität der interpersonalen und kollekƟ ven Ebene wie oben beschrieben, 
so lasse sich darauf auch keine driƩ e, rechtliche Ebene auĩ auen. Die LegiƟ -
maƟ on staatlicher Maßnahmen zur Pandemiekontrolle bedarf daher anderer 
Begründungen als der Bezugnahme auf das Solidaritätsprinzip.148 Hier greifen 
dann die Verpfl ichtungen des Staates zum Schutz von Leben und Gesundheit 
der Bürger:innen.149

 Folgt man jener in erster Linie empirisch-deskripƟ ven Analyse solidarischen 
Potenzials, wird man also im Pandemiefall in Bevölkerungsgruppen mit niedri-
gem eigenen Risikoprofi l150 die BereitschaŌ  zu solidarischem Verhalten am ehes-
ten dann vorfi nden, wenn der persönliche Aufwand hierfür gering ist, etwa das 
Einhalten von Hygienemaßnahmen oder die SelbsƟ solaƟ on bei AuŌ reten von 
Krankheitssymptomen. Doch schon die längerfrisƟ ge Einschränkung der Bewe-
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gungsfreiheit, z. B. im Sinne eines Verzichts auf Flugreisen, ließe sich nach Buyx 
und Prainsack mit dem Solidaritätsprinzip alleine wohl kaum durchsetzen.151 
Sobald dagegen Gemeinsamkeiten vorliegen, beispielsweise eine Ansteckungs-
gefahr der eigenen Kinder, könne man aber mit einer zunehmenden Akzeptanz 
von Maßnahmen mit an sich höheren Kosten wie Schulschließungen rechnen.152 

Entsprechend sei auch die geringe Impĩ ereitschaŌ  während der Schweinegrip-
pepandemie 2009/10 zu deuten: Angesichts von Berichten über Impfschäden 
scheint damals das Eingehen eines potenƟ ellen Gesundheitsrisikos, ohne selbst 
einer relevanten Gefahr durch die InfekƟ onserkrankung ausgesetzt zu sein, 
als unverhältnismäßig hoher Einsatz empfunden worden zu sein.153 Während 
es hier also an den Voraussetzungen für Solidarität auf der kollekƟ ven Ebene 
gefehlt haƩ e, ließen sich aber andere ethische Aspekte des Impfens, etwa die 
Einteilung von Priorisierungsgruppen, durchaus unter Verweis auf das Solida-
ritätsprinzip begründen.154 Die Kosten des Verzichts auf den Impfstoff  bestün-
den demnach in der Inkaufnahme des verhältnismäßig geringen Risikos einer 
eigenen schweren Erkrankung, um Anderen mit höherem Risiko zu helfen. Mit 
Blick auf die AllokaƟ on knapper intensivmedizinischer Ressourcen ist ein sol-
cher Rückgriff  auf das Solidaritätsprinzip Prainsack und Buyx zufolge allerdings 
gänzlich ungeeignet: Denn hier ist mit dem Verzicht auf eine Behandlung ein 
derart hohes eigenes Risiko verbunden, dass es sich weniger um solidarisches 
als vielmehr um heroisches Verhalten handelte. Eventuelle Triageentscheidun-
gen können folglich nicht über eine solidaritätssƟ Ō ende zwischenmenschliche 
Verbundenheit gerechƞ erƟ gt werden, sondern allenfalls über „die Pfl icht von 
staatlichen InsƟ tuƟ onen, die am stärksten gefährdeten Menschen – oder dieje-
nigen, die angesichts knapper Ressourcen am stärksten von einer Hilfsmaßnah-
me profi Ɵ eren würden – zu schützen.“155

 Die zuvor genannten KonstellaƟ onen betrafen die prakƟ sche Bedeutung des 
Solidaritätsprinzips im Pandemiefall, bezogen auf die interpersonale bzw. kollek-
Ɵ ve Ebene bzw. auf das Verhältnis von staatlichen Organen und Bürger:innen. 
Angesichts der Vielfalt von Interessen und Bedürfnissen einerseits und des un-
gleich verteilten Risikoprofi ls andererseits scheint das Solidaritätsprinzip im 
letzteren Fall also oŌ  keine ausreichende ÜberzeugungskraŌ  zur Durchsetzung 
der erforderlichen Maßnahmen enƞ alten zu können.156 Durch die globale Aus-
breitung von Pandemien drängen sich jedoch insbesondere auch Fragen der 
zwischenstaatlichen bzw. internaƟ onalen Solidarität auf. Während sich nach 
Prainsack und Buyx Grenzschließungen und die konsekuƟ ven Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit den Bürger:innen gegenüber sinnvoller mit dem InfekƟ -
onsschutzgesetz rechƞ erƟ gen lassen, könne auf zwischenstaatlicher Ebene die 
Bezugnahme auf das Solidaritätsprinzip durchaus fruchtbar sein. Unterschieden 
werden müssten dabei allerdings pragmaƟ sch-kooperaƟ ve Ansätze zur Pande-
mieeindämmung, ggf. unter Inkaufnahme erheblicher Kosten wie volkswirt-
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schaŌ liche Einbußen durch wegfallende Einnahmen aus dem Tourismus, von 
naƟ onalstaatlichen AbschoƩ ungsmechanismen mit dem Ziel einer Zurückhal-
tung eigener Ressourcen.157 Anders als zwischen einzelnen Individuen einer plu-
ralisƟ schen GesellschaŌ  gilt hier jedoch, dass grundsätzlich alle Länder von der 
Pandemieausbreitung relevant betroff en sein können. Sie sollten daher schon 
um der Pandemiekontrolle im eigenen Gebiet willen zur Stabilisierung der Situ-
aƟ on in anderen Ländern beitragen. Ausschlaggebend sind zwar auch in diesem 
Fall naƟ onale Eigeninteressen, gleichermaßen treten aber gemeinsame Ziele 
in den Vordergrund. Inwieweit letztere handlungsleitend im Sinne einer Un-
terstützung wirtschaŌ lich und infrastrukturell schwächerer bzw. von der Krise 
stärker betroff ener Länder werden, hängt nach Prainsack und Buyx auch davon 
ab, ob solidarische PrakƟ ken in den jeweils bessergestellten Ländern Rückhalt 
innerhalb der Bevölkerung erfahren.158 Daher seien gerade die globalen (bio-)
ethischen Herausforderungen von Pandemien eine vielversprechende Möglich-
keit, das Solidaritätsprinzip  nicht nur „als Worthülse“ in die Diskussion einzu-
bringen, sondern in einer „realisƟ schen und von Ähnlichkeiten getragenen Art 
und Weise stärker in den Vordergrund zu stellen“.159

5 Phänomene der Coronapandemie in Bezug auf das Solidaritätsprinzip nach 
Prainsack und Buyx 

Nachdem der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Ad-hanom Ghebreyesus, 
den Ausbruch des SARS-Cov-2-Virus im März 2020 offi  ziell zur Pandemie erklärt 
haƩ e,160 betonte er: „we’re all in this together“ und rief im Zuge dessen alle 
Länder zum strategischen Zusammenhalt sowie zur Mobilisierung fi nanzieller 
MiƩ el für eine Pandemiebekämpfung „in the spirit of solidarity“ auf.161 Ferner 
appellierten auf naƟ onaler Ebene PoliƟ ker:innen an die Bevölkerung, die Pande-
mie als eine nur gemeinsam zu bewälƟ gende Aufgabe zu verstehen und die zu 
ihrer Eindämmung erforderlichen Maßnahmen im Zeichen der Solidarität mit-
zutragen.162 Jene Aufrufe galten nicht nur der Zurückstellung eigener Interessen 
zugunsten des InfekƟ onsschutzes, sondern auch der Wahrnehmung von den 
durch die sozialen und wirtschaŌ lichen Folgen der Pandemie besonders hart 
getroff enen Gruppen.163 Dass hiermit nicht einfach eine „Worthülse“ bedient 
wurde, sondern durchaus vorhandene Ressourcen164 innerhalb der Zivilbevöl-
kerung angesprochen wurden, beweisen spontane Gesten der interpersonalen 
bzw. Gruppensolidarität wie etwa die kreaƟ ve Überbrückung der Selbstversor-
gungsprobleme von Risikogruppen und Erkrankten durch NachbarschaŌ shilfen 
oder UnterstützungsakƟ onen für bedrohte Kultureinrichtungen und den Ein-
zelhandel.165 Für besondere mediale Konjunktur des Solidaritätsbegriff s sorgte 
zudem abendlicher Applaus für medizinisches Personal166 oder das Finden aner-
kennender Worte für Angestellte anderer „systemrelevanter“ Berufsgruppen.167 
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Es lässt sich allerdings streiten, ob hier die Kriterien von Solidarität als „Praxis“ 
erfüllt sind. Ebenfalls muss hinterfragt werden, ob die von Prainsack und Buyx 
geforderte BereitschaŌ , im Ernsƞ all „Kosten“ aufzubringen, auf solche Gesten 
zutreff en: So wird kriƟ siert, dass hier in erster Linie der eigene „Wohlfühleff ekt“ 
verfolgt wird, während die Zielpersonen derart gezollter Anerkennung „nach 
der Krise aber sehr wahrscheinlich mit ebenso miesen Arbeitsbedingungen und 
Lohnniveaus konfronƟ ert sein werden wie zuvor.“168

 Abgesehen von medienwirksamen Solidaritätsbekundungen solcher Art fal-
len Verhaltensweisen wie „Social Distancing“,169 das Tragen von Mund-Nasen-
Masken oder das Einhalten von Abstand im Alltag nach der Klassifi kaƟ on von 
Prainsack und Buyx unter die Ebene der kollekƟ ven bzw. Gruppensolidarität: Es 
werden gewisse Einschränkungen in Kauf genommen, die zwar auch das eigene 
Ansteckungsrisiko verringern, in erster Linie aber dem Schutz der GemeinschaŌ  
dienen.170 Im Zuge von staatlichen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung wie 
die Schließung von Schulen und KulturstäƩ en bis hin zu Kontaktbeschränkungen 
und Ausgangssperren gehen solche nicht-pharmakologischen IntervenƟ onen 
(NPI)171 auf die driƩ e Ebene der rechtlichen Solidarität über. Diese „per Dekret“ 
auferlegte Solidarität stellt zwar nach der Defi niƟ on von Buyx und Prainsack eine 
besonders „solide“ Umsetzungsmöglichkeit des Prinzips dar.172 Gleichwohl ist 
es für die Akzeptanz und Stabilität von Solidarität der driƩ en Ebene förderlich, 
wenn sie von solidarischen PrakƟ ken auf der ersten und zweiten Ebene getragen 
wird. Entscheidend ist dabei auch, dass die entsprechenden VorschriŌ en tat-
sächlich als solidarisch erachtet und als sozial gerecht erfahren werden.173 Hierin 
besteht jedoch eine ganz wesentliche ProblemaƟ k staatlicher „Coronamaßnah-
men“: Wenn nämlich durch den sogenannten „Lockdown“ existenziell bedrohte 
Mitglieder der GesellschaŌ  keine reziproke Solidarität erfahren, kann dies auf 
längere Sicht zu einer Abnahme ihrer eigenen solidarischen BereitschaŌ  und zur 
Infragestellung der LegiƟ mität der entsprechenden Public-Health-Maßnahmen 
führen. Schon zu einem frühen Zeitpunkt der Krise wurde von InsƟ tuƟ onen wie 
dem briƟ schen Nuffi  eld Council on Bioethics hervorgehoben, dass zwingend un-
bürokraƟ sche fi nanzielle Hilfen vom Staat gewährt werden müssen, um die Kos-
ten der Solidarität nicht nur von einzelnen Bevölkerungsgruppen einzufordern, 
sondern auch für eine gerechte Verteilung dieser Lasten Sorge zu tragen.174 
Auch dem deutschen Ethikrat zufolge kann Solidarität „weder automaƟ sch noch 
unbegrenzt“ erwartet werden.175 So betont auch Alena Buyx, dass trotz der be-
obachtbaren hohen solidarischen BereitschaŌ  in der Krise die entsprechenden 
Ressourcen endlich sind und daher nicht überbeansprucht werden dürfen. Folg-
lich könne von einem Menschen auch nicht zu jedem Zeitpunkt und in jedem 
Lebensbereich der gleiche Einsatz an Solidarität verlangt werden.176 
 Angesichts des Wertepluralismus demokraƟ scher GesellschaŌ en bedingt eine 
Fokussierung auf besƟ mmte Güter früher oder später die Herausbildung anderer 
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Solidaritätsbewegungen mit eigenen, gegenläufi gen Zielsetzungen. Hier wäre 
etwa die saƟ rische KriƟ k an der Regierung seitens Kulturschaff ender im Rahmen 
der AkƟ on „#allesdichtmachen“ zu nennen.177 Letztlich fällt darunter aber auch 
die sogenannte „Querdenkerbewegung“ mit ihren „HygienedemonstraƟ onen“ 
gegen die staatlichen Beschränkungen individueller Freiheiten zur Eindämmung 
der Pandemie. Anders als renitentes Verhalten, im Zuge dessen Regeln auf-
grund von GleichgülƟ gkeit oder „Müdigkeit“ gegenüber den Einschränkungen 
nicht befolgt werden,178 liegt hier aber nicht einfach unsolidarisches Verhalten 
vor: Unabhängig davon, was von den zugrundeliegenden Weltanschauungen 
zu halten ist – zumal diese mitunter stark diff erieren179 –, eint diese Bewegung 
ihre Aufl ehnung gegen die als „Coronadiktatur“180 empfundene Einschränkung 
von Grundrechten, was zu handlungswirksamer BereitschaŌ  führt, Kosten181 

zur Unterstützung gemeinsamer Ziele auf sich zu nehmen. Somit lässt sich auch 
hier der Solidaritätsbegriff  von Prainsack und Buyx anwenden, der sich als ein 
primär deskripƟ ves Konzept versteht: Als solches enthält es sich einer Aussage 
darüber, inwiefern die Ziele, Inhalte und Umstände der jeweiligen solidarischen 
PrakƟ ken moralisch wünschenswert sind. Gleichwohl erlaubt das Konzept auch 
eine normaƟ ve Graduierung, insofern als es die Betonung von Gemeinsamkei-
ten anstaƩ  Unterschieden als den Kern von Solidarität betrachtet.182 Moralisch 
legiƟ m sind solidarische Zusammenschlüsse also dann, wenn sie sich durch ei-
nen inklusiven, integraƟ ven Charakter auszeichnen. Die moralische Bewertung 
von „AnƟ -Corona“-Solidarisierungen wäre dann davon abhängig zu machen, ob 
unter Annahme der eigenen Unverletzlichkeit eine Gefährdung und damit die 
Diskriminierung von Risikogruppen in Kauf genommen wird; oder aber die von 
der Pandemie ausgehende Gefahr nicht erkannt wird. Den Vertreter:innen der 
letzteren PosiƟ on mag also Unwissen oder Irrtum im Hinblick auf empirische 
Tatsachen vorgeworfen werden, nicht aber eine „unmoralische“ Form von Soli-
darität. 

6 Weitere PerspekƟ ven auf das Solidaritätsprinzip in der Coronapandemie

Nicht nur in der medialen BerichterstaƩ ung erfreut sich die Bezugnahme auf 
den Solidaritätsbegriff  in der Coronapandemie großer Beliebtheit. Auch in di-
versen wissenschaŌ lichen PublikaƟ onen wird auf ihn zurückgegriff en, wobei un-
terschiedliche Ebenen und Schwerpunkte des Konzepts zum Tragen kommen. 
Gleichwohl ist die jeweilige inhaltliche Ausdiff erenzierung des Begriff s sehr va-
riabel. Mitunter taucht Solidarität zwar im Titel von PublikaƟ onen auf, wird im 
eigentlichen Text jedoch allenfalls am Rande erwähnt bzw. nicht näher defi niert. 
Im Vordergrund stehen vielmehr Schwerpunkte wie die wissenschaŌ liche Evi-
denz besƟ mmter epidemiologischer Maßnahmen,183 die LegiƟ maƟ on einzelner 
InsƟ tuƟ onen oder die Forderung nach deren Stärkung.184 Während Solidarität 
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in der Mediendarstellung in erster Linie auf die kollekƟ ve Verantwortung der 
Bevölkerung im Hinblick auf Public-Health-Maßnahmen bezogen wird, liegt der 
Fokus des Fachdiskurses eher auf der Bedeutung von Solidarität auf der globalen 
Ebene. Dabei lässt sich wiederum grob in zwei Hauptverwendungsweisen des 
Begriff s diff erenzieren: Häufi g ist eine weitestgehend synonyme Bedeutung mit 
dem Aufruf zur internaƟ onalen KooperaƟ on mit dem Ziel einer möglichst eff ek-
Ɵ ven Pandemiebekämpfung zu beobachten.185 Die rhetorische AssoziaƟ on mit 
dem Solidaritätsbegriff  scheint diesem primär strategischen Anliegen gewisser-
maßen einen normaƟ ven Gehalt verleihen zu sollen. Dabei lässt sich ein Fokus 
auf das aus epidemiologischer Sicht als richƟ g und sinnvoll erachtete Handeln 
beobachten. So wird z. B in Anlehnung an einen der Seefahrt entnommenen 
Befehl für kriƟ sche Gefahrenlagen – „all hands on deck“ – zur internaƟ onal ko-
ordinierten Zusammenarbeit aufgerufen: Angesichts der globalen Ausbreitung 
des Virus sei globale Solidarität im Sinne eines Teilens von Schutzausrüstung, 
Infrastruktur und FortschriƩ  gefragt.186 Mit dem geforderten Zurückstellen von 
Konkurrenzdenken und eigenen Interessen sind zwar Kerninhalte des Solidari-
tätsprinzips angesprochen, indem die gegenseiƟ ge Hilfeleistung hervorgehoben 
wird. Allerdings wird jene Hilfe bei der Eindämmung der Pandemie in erster 
Linie durch das Eigeninteresse, hierdurch selbst von den schlimmsten Folgen 
einer unkontrollierten Verbreitung verschont zu bleiben, begründet.187 Globale 
Solidarität wird als KooperaƟ on im eigenen Interesse defi niert und themaƟ sch 
auf Strategien der Pandemiebekämpfung eingegrenzt. In anderen PublikaƟ onen 
treten die kollekƟ visƟ schen Bezüge des Solidaritätsprinzips deutlicher hervor 
und diejenigen Maßnahmen werden als solidarische PrakƟ ken gewürdigt, die 
den Zwecken des pandemiebezogenen Gemeinwohls entgegenkommen: So 
wird neben der Einrichtung von Hilfs- und WissenschaŌ sfonds durch SƟ Ō ungen 
auch die fl exible Umstellung der Industrie auf die ProdukƟ on von Testmaterial 
und Impfstoff  hervorgehoben.188 Gleichwohl läge es hier vermutlich nicht weni-
ger nahe, jener Flexibilität rein wirtschaŌ liche Interessen zu unterstellen. 
 Obschon der normaƟ ve Hintergrund des Solidaritätsprinzips in vielen Pub-
likaƟ onen von strategischen Zwecken überlagert wird,189 zeigt sich doch über-
wiegend ein Begriff sverständnis, das über das raƟ onale Kalkül einer möglichst 
effi  zienten Pandemiebekämpfung hinausgeht. Dabei fällt zumeist eine weite 
SolidaritätskonzepƟ on190 auf, die sich weniger auf spezifi sche Gemeinsamkeiten 
als auf die grundlegende Tatsache des Mitmensch-Seins191 bezieht:

Solidarity however becomes a very thin concept if we only apply it to those who are 
very much like us and if it comes with condiƟ ons and negoƟ aƟ ons. It is most potent 
and meaningful when it extends to those who are diff erent. It is more important 
than ever in this diffi  cult Ɵ me to uphold a form of solidarity that is inclusive of eve-
ryone, which recognizes that respect is due to everyone, and not exclusive to those 
that live in our own town, region, or country.192 
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Als Grundlage für den Appell, Solidarität als ein jenseits von Diff erenzen, Dis-
tanzen oder zwischenstaatlichen Grenzen193 verpfl ichtendes Phänomen zu be-
greifen, wird die geteilte Vulnerabilität194 gegenüber dem Virus als „common 
enemy“195 hervorgehoben. Analog zu einigen poliƟ schen Appellen196 lässt sich 
eine kriegsähnliche Rhetorik beobachten, wenn beispielsweise zu KooperaƟ on 
als „key weapon“197 gegen das Virus im Rahmen einer „Unifi ed Global Health 
Front“198 aufgerufen wird: „Let us stand together in solidarity, beyond borders, 
as ‚The Human Race‘, to fi ght and overcome the COVID-19 threat.“199 Indem die-
se Metaphorik Gefühle der Verbundenheit im Angesicht einer gemeinsamen 
Bedrohung mobilisiert, erinnert sie an die TradiƟ on des Solidaritätsprinzips als 
„Kampĩ egriff “: Dieses Begriff sverständnis ist seinerseits typischerweise an ein 
Auĩ egehren gegen UngerechƟ gkeit geknüpŌ . Auch die Literatur zu Solidarität 
in der COVID-19-Pandemie setzt sich intensiv damit auseinander, inwiefern die 
Krise strukturelle Ungleichheit innerhalb der Bevölkerung, zwischen Menschen 
mit und ohne MigraƟ onshintergrund sowie zwischen armen und reichen Län-
dern off enlegt.200 Dabei wird weniger eine Defi niƟ on von Solidarität als zweck-
gebundene KooperaƟ on zur Pandemieeindämmung herangezogen, als vielmehr 
eine KonzepƟ on, die sich auf die Überwindung sozialer wie auch globaler Unge-
rechƟ gkeit bezieht. Denn:

One test of our solidarity is to examine how we look aŌ er the most vulnerable in 
our populaƟ on, since the greatest burdens of the pandemic will fall on such disad-
vantaged groups.201 

Als Merkmal von Solidarität steht hier demnach weniger die Gemeinsamkeit im 
Vordergrund als vielmehr die BereitschaŌ  zur Unterstützung. Damit einher geht 
eine Verschiebung vom Moment der Reziprozität zum Schwerpunkt der Fürsor-
ge, Verantwortung und Kostenübernahme zugunsten vulnerabler Gruppen: Ge-
braucht werde vor allem „solidarity with those who are hit the hardest“.202 Da 
jedoch gerade die Vulnerabilität gegenüber bzw. die Sterblichkeit an COVID-19 
off ensichtlich auch mit struktureller Ungleichheit verbunden ist,203 geht die Aus-
einandersetzung mit den ungleich verteilten Lasten der Pandemie häufi g mit 
einer grundsätzlichen KriƟ k an Ɵ efer liegenden Systemdefi ziten einher. Zugleich 
werden dabei Überschneidungen des Solidaritätsbegriff s mit Fragen der sozia-
len bzw. globalen GerechƟ gkeit deutlich. So defi niert z. B. der briƟ sche Nuffi  eld 
Council on Bioethics Solidarität in der Pandemie als „ensuring just sharing of 
burdens“.204 Dieses Verständnis von wechselseiƟ ger Solidarität ist also mit dem 
Anspruch auf einen gerechten Ausgleich verbunden. Entsprechend gilt eine viel-
fach geübte KriƟ k der Tatsache, dass dieses Ideal vielerorts weit von der Realität 
enƞ ernt ist. Im Fokus ist hier vor allem das defi zitäre soziale Sicherungssystem 
in den USA als einem an sich reichen Land.205 
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 Der Solidaritätsbegriff  wird jedoch nicht nur in Bezug auf die sozialen Ver-
hältnisse innerhalb einzelner Staaten in den Kontext von Fragen der Gleichheit 
und GerechƟ gkeit eingeordnet. Auch auf globaler Ebene wird das Verhältnis 
von reichen (HIC, high income countries) und armen (LIC, low income countries) 
Ländern bei der gerechten Verteilung des Gutes Gesundheit mit dem Solidari-
tätsprinzip in Verbindung gebracht. In PublikaƟ onen, die sich auf ein entspre-
chendes Verständnis von Solidarität beziehen, geht es mithin weniger um eine 
posiƟ ve Begriff sdefi niƟ on als um die Diskussion von im Rahmen der Pandemie 
zu beobachtenden Defi ziten an globaler Solidarität. Dazu zählt beispielsweise 
die KriƟ k an den primär naƟ onalen BewälƟ gungsstrategien von COVID-19 wie 
beispielsweise den Verhandlungen des damaligen US-amerikanischen Präsiden-
ten Donald Trump mit dem Pharmaunternehmen „CureVac“, um den Impfstoff  
vorab für die USA zu sichern.206 Konkrete Beispiele wie dieses sind Ausgangs-
punkt für die Forderung, dass HIC für LIC Kosten miƩ ragen, anstaƩ  den Impfstoff  
mit allen MiƩ eln für die eigene Bevölkerung zu sichern. Zuallererst gelte es also, 
den Zugang aller Länder zur Impfung sicherzustellen.207

 Ebenso werden protekƟ onisƟ sche Bestrebungen von Ländern wie etwa 
Deutschland und Frankreich als unsolidarisch bemängelt, die im März 2020 
Exportverbote für medizinische Schutzausrüstung verhängt haƩ en.208 Als Ge-
genbeispiel werden hier mehrfach das Spenden von Schutzkleidung und das 
Entsenden von medizinischem Personal seitens China und Kuba als Solidarität 
gegenüber anderen Ländern hervorgehoben.209 Es wird allerdings auch darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Anpreisung transnaƟ onal prakƟ zierter Solidari-
tät210 keineswegs eine Gewähr für die Verwirklichung entsprechender Prinzipien 
auf anderen poliƟ schen Ebenen darstellt, etwa im Umgang mit Gefl üchteten.211 
Durch simultane Grenzschließungen verbleiben diese nämlich gleichsam im 
„limbo, in a space of excepƟ on, those who are among the most vulnerable po-
pulaƟ ons [...] fall into this zone of indiff erence“.212

7 Solidaritätsdefi zite und -konfl ikte der Coronapandemie

Die vorangegangenen Überlegungen machen deutlich, dass im Rahmen der Mo-
bilisierung von „Solidaritätsressourcen“ in der Coronapandemie durchaus prob-
lemaƟ sche Aspekte zu Tage traten, was allerdings ihre Subsummierung unter das 
Solidaritätsprinzip nicht notwendigerweise ausschließt. Der folgende AbschniƩ  
widmet sich nun der Frage, welche Solidaritätsdefi zite sich in der Coronapande-
mie beobachten lassen. Dabei kann es sich um einen (ggf. vorbestehenden) sys-
tembedingten Mangel an Solidarität handeln oder aber um unsolidarisches Ver-
halten bezogen auf den konkreten „Alltag“ der Pandemie. Letzteres bezieht sich 
etwa auf Regelverstöße gegen Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Pan-
demieausbreitung wie die Missachtung von Kontaktbeschränkungen oder die 
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Verletzung von gesetzlichen Quarantäneaufl agen.213 Zunächst einmal entspricht 
dies lediglich einer nachrangigen BerücksichƟ gung des pandemiebezogenen 
Gemeinwohls (als öff entliche Gesundheit verstanden) im Vergleich zu ande-
ren Gütern. Als unsolidarisch wäre dieses Verhalten allerdings dann zu werten, 
wenn jenen anderen Interessen aus GleichgülƟ gkeit gegenüber der Gesund-
heitsgefährdung anderer der Vorrang eingeräumt wird: Denn implizit ist damit 
die Inkaufnahme einer Diskriminierung von Risikogruppen214 verbunden, was 
zumindest mit einem inklusiven Solidaritätsverständnis wie dem von Prainsack 
und Buyx unvereinbar ist. Doch auch schwächere Konzepte heben hervor, dass 
Solidarität immer wenigstens „the willingness to take the perspecƟ ve of others 
seriously“ erfordert.215 Es ist aber nicht notwendigerweise das Fehlen solcher 
„Gewilltheit“, welche einer aus epidemiologischer Sicht eff ekƟ ven Bekämpfung 
der Pandemie entgegenwirkt, sondern auch Unwissen: So wird die BereitschaŌ  
zu solidarischem Verhalten im Sinne eines sozialen Zusammenhalts bei der Pan-
demieeindämmung nur insoweit verfügbar sein, als die vom Virus ausgehende 
Gefahr (an)erkannt wird. Dies ist im Kontext der Coronapandemie insofern be-
sonders relevant, als hier die wissenschaŌ liche Evidenz nicht nur durch gezieltes 
Leugnen in Frage gestellt wird wie etwa von „Querdenker:innen“. Vielmehr ist 
allein schon die Neuheit der Erkrankung mit unsicherem Wissen bzw. dessen ra-
scher Wandelbarkeit verbunden. Umgekehrt legen empirische Daten nahe, dass 
fundierte und gut kommunizierte InformaƟ onen zur Pandemie eher mit gesell-
schaŌ licher Solidarität einhergehen: Je besser die InformaƟ onen zu COVID-19 
und der Kontrollierbarkeit der Pandemie verstanden werden, desto höher 
scheint die BereitschaŌ  zu sein, sich an die Schutzmaßnahmen zu halten.216 Ent-
sprechend wurden als solidaritätsgefährdende Tendenzen der Coronapandemie 
die zum Teil mangelnde Transparenz bei der KommunikaƟ on von mitunter als 
ungerecht erfahrenen staatlichen Maßnahmen mit konsekuƟ vem Ver-trauens-
verlust in die verantwortlichen Autoritäten festgestellt.217 Misstrauen muss aber 
nicht nur durch Unmut gegenüber den Einschränkungen der eigenen Freiheiten 
entstehen, sondern kann auch durch das schlechte bzw. verzögerte Krisenma-
nagement und die RelaƟ vierung der Gefahr seitens poliƟ sch Verantwortlicher218

bis hin zu gezielter Verbreitung von FehlinformaƟ onen („Fake News“)219 ausge-
löst werden. Während dies auf der einen Seite als „informaƟ on polluƟ on“ zur 
Missachtung von Aufl agen ermuƟ gt220 und mithin den sozialen Zusammenhalt 
schwächt, scheint in anderen Fällen auf diese Weise erst die MobilisaƟ on neuer 
Solidaritätsformen angestoßen zu werden.221

 Diese Beobachtungen machen deutlich, dass die Bedeutung des gesellschaŌ -
lichen Zusammenhalts bei der Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen 
keineswegs darüber hinwegtäuschen kann, welche Systemdefi zite die Krise of-
fenlegt. In diesem Kontext wird kriƟ siert, dass in Katastrophen die Rüge kollek-
Ɵ ven Fehlverhaltens seitens der Verantwortlichen eher dazu dient, von eigenen 
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Versäumnissen abzulenken. Dies gilt z. B. für den Vorwurf kollekƟ ver Panik: So 
seien die zu Beginn der Pandemie passager entstandenen Versorgungsengpässe 
viel weniger durch unsolidarische „Hamsterkäufe“ entstanden als durch fragi-
le LieferkeƩ en.222 Das Hauptproblem sei daher nicht etwa die „overreacƟ on“ 
der Bevölkerung im Sinne einer KumulaƟ on von kompeƟ Ɵ vem, unsolidarischem 
Verhalten seitens egoisƟ scher Individuen, sondern die „underreacƟ on“ der 
poliƟ sch Verantwortlichen auf bekannte strukturelle Defi zite oder drohende 
Katastrophen. Auch die höhere Vulnerabilität ärmerer Bevölkerungsschichten 
gegenüber InfekƟ onserkrankungen war längst bekannt,223 wurde aber im Zuge 
der Coronapandemie in besonders gravierender Form off engelegt: Keineswegs 
überraschend sind daher auch die Ergebnisse einer landesweiten Erhebung zur 
KorrelaƟ on von ethnischer Zugehörigkeit, regionaler HerkunŌ  und Mortalität 
hospitalisierter PaƟ ent:innen mit COVID-19 in Brasilien. Dieser Studie zufolge 
besteht die höchste Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung nach Klinikaufnahme 
zu überleben, für die weiße Bevölkerung aus den reichen Regionen Brasiliens. 
GleichzeiƟ g wurde eben jener Bevölkerungsgruppe häufi ger eine intensivme-
dizinische Behandlung zuteil,224 was gerade in Bezug auf COVID-19 eigentlich 
auf eine negaƟ ve Prognose hinweist.225 Obschon Brasilien sicher ein sehr drasƟ -
sches Beispiel darstellt, lässt sich auch in anderen Ländern eine KorrelaƟ on von 
sozialer Ungleichheit, ethnischer Zugehörigkeit und Vulnerabilität gegenüber 
COVID-19 beobachten: So wird hinter der in den USA nachgewiesenen signi-
fi kant höheren Sterblichkeit unter POC (people of colour) ebenfalls strukturel-
ler Rassismus vermutet.226 MiƩ lerweile sind auch aus Deutschland empirische 
Daten verfügbar, die einen Zusammenhang zwischen schlechteren sozioökono-
mischen Ausgangsbedingungen und erhöhter Mortalität an COVID-19 nahele-
gen.227 Somit ist das ursprüngliche MoƟ v für den Appell zu solidarischem Zu-
sammenhalt, die gemeinsam erlebte Bedrohung durch das Virus, in der Realität 
nicht unbedingt als geteilte Erfahrung wiederzufi nden. Der Ansatz von Prain-
sack und Buyx mag dadurch zwar an analyƟ scher KraŌ  einbüßen, nicht aber 
an normaƟ ver Bedeutung als inklusives Solidaritätskonzept. Daher scheint eine 
sinnvolle Erweiterung Stephan Lessenichs Defi niƟ on von Solidarität in der Krise 
als „gemeinsame Praxis des Bekämpfens wahrgenommener sozialer Missstän-
de“ zu sein. Damit ist „solidarisches Handeln gerade nicht eines [...], das aus-
schließlich unter ‚Gleichen‘ […] staƪ  indet, sondern Diff erenzen und Distanzen 
überbrückt“ und dabei „auch diejenigen im Blick hat, die nicht oder noch nicht 
zu der Einzelgruppe dazugehören.“228

8 Fazit

Obschon der Solidaritätsbegriff  in der Coronakrise häufi g eher als „Worthülse“229 

dient, lassen sich am Beispiel der Pandemie doch wesentliche Aspekte der mit 
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diesem Prinzip verbundenen Vorstellungen und Konfl ikte, aber auch aus ihm 
erwachsende PerspekƟ ven herausarbeiten. Zunächst einmal ist mit Solidarität 
die Idee von GemeinschaŌ ssinn und Zusammenhalt verbunden. Diese scheinen 
zwar ein wesentlicher Faktor für die Konformität mit den Maßnahmen der Pan-
demiebekämpfung zu sein,230 sind aber auf empirischer wie auch auf konzep-
Ɵ oneller Ebene mit Konfl ikten verbunden, insofern die aus epidemiologischer 
Sicht entscheidende Maßnahme des sog. „social distancing“ der Vorstellung 
von GemeinschaŌ lichkeit fundamental entgegensteht. Gleichwohl macht dies 
deutlich, dass die Akzeptanz insƟ tuƟ onalisierter Solidarität von der Unterstüt-
zung durch entsprechende Einstellungen und PrakƟ ken innerhalb der Bevölke-
rung abhängig ist, wie es auch das Solidaritätskonzept von Prainsack und Buyx 
hervorhebt. Entscheidend ist dafür wiederum das Vertrauen in Autoritäten: 
Zumindest im demokraƟ sch legiƟ mierten Kontext stehen hier die Transparenz 
poliƟ scher Maßnahmen und die Nachvollziehbarkeit wissenschaŌ licher Evidenz 
im Vordergrund. Dazu gehört jedoch auch, dass Regelungen als gerecht erfah-
ren werden: Werden dagegen zu viele andere Lebensbereiche dem Interesse 
an der öff entlichen Gesundheit untergeordnet und dabei bereits benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen aus dem Blick verloren, führt dies früher oder später zu 
Regelverstößen und Verlust an gesellschaŌ lichem Zusammenhalt. Deutlich wird 
dies auch bei der Auseinandersetzung mit der normaƟ ven Begründung von Pu-
blic-Health-Maßnahmen anhand von Solidarität und Gemeinwohl aus der Pers-
pekƟ ve moralphilosophischer Ansätze wie dem UƟ litarismus oder dem Kommu-
nitarismus: Während letzterer zwar den gesellschaŌ lichen Zusammenhalt als 
NarraƟ v einer gemeinsamen PandemiebewälƟ gung stützt, riskiert er zugleich 
einen „Public-Health-Paternalismus“,231 der das Gemeinwohl allein über die öf-
fentliche Gesundheit defi niert und individuelle Güterabwägungen nicht zulässt. 
Der UƟ litarismus wiederum erlaubt eine solche Priorisierung der öff entlichen 
Gesundheit gerade nicht: Ihm geht es um die Maximierung des Gesamtnutzens, 
weshalb auch die Güter aller anderen Lebensbereiche zu berücksichƟ gen sind. 
Eine Deutung als bloße Maximierung der Gesamtgesundheit hingegen bedeu-
tete, dass eben jener ggf. vulnerable Individuen geopfert würden, deren Schutz 
nicht unbedingt der eff ekƟ ven Maximierung der Gesamtgesundheit dienen 
würde. Dies wäre allerdings weder mit dem Deutschen Grundgesetz, welches 
nach Art. 1 Abs. 1 GG) eine Abwägung des Lebens verschiedener Individuen 
gegeneinander nicht zulässt, noch mit der solidarischen, fairen Verteilung von 
Gesundheitschancen vereinbar. 
 Mit dem Verweis auf die faire Verteilung von Chancen wird deutlich, warum 
das Solidaritätsprinzip häufi g mit John Rawls‘ Theorie der GerechƟ gkeit assozi-
iert wird: Denn Solidarität muss nicht zwangsläufi g die Nachrangigkeit individu-
eller Interessen zugunsten des Gemeinwohls bedeuten, sondern kann auch als 
KooperaƟ on (eigen-)nutzenorienƟ erter Individuen verstanden werden. Das Mo-
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ment der KooperaƟ on im Eigeninteresse kommt in diversen PublikaƟ onen zum 
Ausdruck, die den Solidaritätsbegriff  mit der Pandemiekämpfung in Verbindung 
bringen. Während sich das Verständnis von Solidarität auf naƟ onaler Ebene eher 
auf Zusammenhalt und Regelkonformität bezieht, steht auf internaƟ onaler Ebe-
ne der Aufruf zur KooperaƟ on auf Augenhöhe im Vordergrund. Damit einher 
geht die KriƟ k an Konkurrenzdenken, etwa fehlender Fairness bei der globalen 
Impfstoff verteilung. Es zeigt sich hier also, dass ein Konzept globaler Solidarität 
von Fragen der (Verteilungs-)GerechƟ gkeit kaum zu trennen ist. Angesichts der 
massiven Diskrepanz sozioökonomischer Ausgangs- und Lebensbedingungen 
triƩ  hier das Erkennen von Gemeinsamkeiten als maßgebliche Komponente des 
Solidaritätsprinzips in den Hintergrund. Vielmehr ruŌ  die Off enlegung jener Dis-
krepanzen im Zuge der Coronapandemie den ideengeschichtlichen Kontext des 
Solidaritätsbegriff s in Erinnerung, der eben so sehr mit dem Kampf gegen Unge-
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